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Umwelt & Entsorgung
Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial

Restmüll

Alzenau, Albstadt, Michel-
bach, Kälberau, Wasserlos Sa., 6.6.26 Fr., 19.6.26

Hörstein Fr., 22.5.26 Mo., 1.6.26mit der konstituierenden Sitzung am 12. Mai 2026 hat der 
neu gewählte Stadtrat offiziell seine Arbeit aufgenom-
men. Die neu gewählten Stadträtinnen und Stadträte 
wurden vereidigt sowie der Zweite und Dritte Bürger-
meister gewählt und ebenfalls vereidigt und werden in 
den kommenden sechs Jahren gemeinsam Verantwortung 
für die Zukunft unserer Stadt übernehmen. Demokratie 
lebt vom Mitgestalten, vom Austausch unterschiedlicher 
Perspektiven und vom gemeinsamen Ringen um die bes-
ten Lösungen für Alzenau. Für dieses Engagement danke 
ich allen Gewählten herzlich und wünsche dem neuen 
Stadtrat eine gute, konstruktive und erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Im Juni findet wieder die Aktion STADTRADELN statt. 
Auch Alzenau ist wieder mit dabei und sammelt gemein-
sam möglichst viele Fahrradkilometer für Klimaschutz, 
nachhaltige Mobilität und die eigene Gesundheit. Jeder 
Kilometer zählt, ob auf dem Weg zur Arbeit, in der Frei-
zeit oder beim Familienausflug. Ich freue mich über alle, 
die mitmachen und gemeinsam ein Zeichen für umwelt-
freundliche Mobilität setzen.

Auch unsere Umweltabteilung ist weiterhin sehr ak-
tiv: Neben einem Fallenkurs für Marder und Waschbär 
dürfen wir uns schon jetzt auf die Eröffnung des Projekts 
„Speichenbachwiesen“ am 14. Juni 2026 freuen. Dort wird 
sichtbar, wie Naturschutz, Artenvielfalt und nachhaltige 
Landschaftspflege ganz konkret vor Ort umgesetzt wer-
den können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausga-
be und einen guten Start in die sommerlichen Wochen.

Herzlichst Ihr

Stephan Noll
Erster Bürgermeister der Stadt Alzenau

Gelber-sack-sammlung

Alzenau, Kälberau Mo., 8.6.26 Mo., 6.7.26

Albstadt Mo., 8.6.26 Mo., 6.7.26

Hörstein Di., 9.6.26 Di., 7.7.26

Michelbach Di., 9.6.26 Di., 7.7.26

Wasserlos Di., 9.6.26 Di., 7.7.26

Papiersammlung durch vereine

Michelbach Fr., 5.6.26 Sa., 6.6.26

Papiertonne

Alzenau Do., 11.6.26 Do., 9.7.26

Albstadt, Michelbach, 
Kälberau, Wasserlos Mi., 10.6.26 Mi., 8.7.26

Hörstein Fr., 12.6.26 Fr., 10.7.26

Biomüll

Alzenau und alle Stadtteile Fr., 29.5.26 Fr., 5.6.26

Wir bitten Sie, die Behältnisse an den jeweiligen Abfuhr-
tagen um 6 Uhr bereitzustellen.

Problemabfall

Alzenau (Burgparkplatz) Sa., 27.6.26, 9 bis 13 Uhr

Hörstein (Räuschberghalle) Mi., 22.7.26, 16 bis 18 Uhr

Michelbach (Kahltalhalle) Do., 16.7.26, 14.30 bis 16.30 Uhr

Wasserlos (Festplatz) Mi., 21.10.26, 14.30 bis 16.30 Uhr
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Terminkalender 
des Stadtrates

Freitag, 22. Mai 2026
Elternfrühstück – 9.30 Uhr – Querbeet Alzenau – Veran-
stalter: unBehindert miteinander leben Alzenau e.V.

Freitag, 22. Mai 2026 und Samstag, 23. Mai 2026
Fallenkurs für den Einsatz von Lebendfallen – Fr., 19 Uhr 
und Sa., 9 Uhr – Umweltamt, Brentanostraße 4, Alzenau – 
Veranstalter: Stadt Alzenau

Montag, 25. Mai 2026
Alzenau macht mit beim „Großen Flohmarkttag“ von 
ANTENNE BAYERN – 9 bis 19 Uhr – In allen Stadtteilen – 
Veranstalter: ANTENNE BAYERN in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Alzenau

Dienstag, 26. Mai 2026
Offene Begegnung – 15 bis 17 Uhr – Kulturforum Alzenau –  
Veranstalter: Maria Legler

Mittwoch, 27. Mai 2026
Winzerpavillon geöffnet – 16 bis 21 Uhr – Winzerpavillon 
im Generationenpark – Veranstalter: Hofgut Hörstein

Donnerstag, 28. Mai 2026
Buchschnitt-Workshop – 15 bis 19 Uhr – Kulturforum 
Alzenau – Veranstalter: Stadtbibliothek Alzenau

Dienstag, 2. Juni 2026
Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Stephan Noll – 
15 bis 17 Uhr – Rathaus Alzenau – Veranstalter: Stadt Alzenau

Mittwoch, 3. Juni 2026
Vorlesenachmittag für Senioren – 15 bis 16.30 Uhr – Pfarr-
heim St. Martin Hörstein – Veranstalter: Katholische 
öffentliche Bücherei Hörstein

Winzerpavillon geöffnet – 16 bis 21 Uhr – Winzerpavillon im 
Generationenpark – Veranstalter: Wenzel Wein Wasserlos

Sonntag, 7. Juni 2026
Museum im Schlösschen Michelbach geöffnet – 14 bis 
17 Uhr – Schlösschen Michelbach – Veranstalter: Stadt 
Alzenau

Veranstaltungskalender

Alle Infos zu den Sitzungen des Stadtrates finden Sie im 
Bürgerinformationssystem unter www.alzenau.de/bis

Donnerstag, 
18. Juni 2026

Sitzung des Haupt- und Verwal-
tungsausschuss
19 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses

Donnerstag,
28. Mai 2026

Sitzung des Bau-, Umwelt und 
Stadtentwicklungsausschusses
19 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses

MAI 2026

Donnerstag,
25. Juni 2026

Sitzung des Stadtrates
19 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses

Aktuelles aus dem Stadtrat
Digitales Amtsblatt der Stadt Alzenau
Nr. 14/2026 vom 19. Mai 2026
- Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Alzenau
- �Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 	

Gemeindeverfassungsrechts
- �Entgeltordnung für die Dienstleistungen der 		

Atemschutzwerkstatt der Stadt Alzenau vom 30. April 2026
- Protokoll zur Sitzung des Stadtrates vom 16. April 2026
- Protokoll zur Sitzung des Stadtrates vom 29. April 2026

Das digitale Amtsblatt der Stadt Alzenau finden Sie 	
online unter www.alzenau.de/amtsblatt.

Auszüge aus dem Protokoll

Sitzung des Stadtrates  
vom 16. April 2026
TOP 2 Neufassung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren und Entgelten für die Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Alzenau

In der Sitzung des Stadtrates am 3. Februar 2026 wurde die 
Verwaltung beauftragt, die Erhöhung der Gebühren in den 
Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort um jeweils 5 % 
beginnend mit dem September 2026 und dann in den fol-
genden 2 Jahren jeweils zum Beginn des neuen Kindergar-
tenjahres im September, die Einführung einer monatlichen 
Windelgebühr sowie einer einmaligen Anmeldegebühr in 
Höhe von 50 Euro in die „Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren und Entgelten für die Kindertages-
einrichtungen der Stadt Alzenau“ einzuarbeiten.

Die Elternbeiräte der städtischen Kinderbetreuungsein-
richtungen wurden über die geplanten Änderungen infor-
miert und haben dazu Stellung genommen.

Beschluss mit 20:2 Stimmen:
Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
und Entgelten für die Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Alzenau wird wie folgt beschlossen:

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
und Entgelten für die Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Alzenau

vom ………..

Die Stadt Alzenau erlässt auf Grund von Art. 2 und 8 des 
Kommunalabgabegesetzes (KAG) folgende Satzung:

§ 1
Gebühren und Entgelte

(1) �Für den Besuch (Benutzung) der Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Alzenau (Kinderkrippen, Kinderta-
gesstätten, Kindergärten, Häuser für Kinder und Horte) 
werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Höhe der 
Benutzungsgebühren bestimmt sich nach § 5 dieser 
Satzung. Die Gebühr wird auch im Fall vorübergehen-
der Erkrankung, Urlaub oder sonstiger vorübergehen-
der Abwesenheit fällig.

(2) �Für das Mittagessen, das ein Kind einnimmt, wird der 
Selbstkostenpreis als Entgelt erhoben. Dieser beträgt 
für Krippenkinder (1 bis 3 Jahre) täglich 2,65 € und in 
Kindertagesstätten/-gartengruppen täglich 4,40 €. Im 
Hort beträgt der Preis pro Essen 4,60 €. 
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(3) �Das Mittagessen wird in den Bereichen Kinderkrippe 
und Kindergarten in einer Monatspauschale abgerech-
net. Das Verpflegungsentgelt ist grundsätzlich für 
jeden Kalendermonat während der gesamten Dauer des 
Betriebsjahres (1. September bis 31. August des folgen-
den Jahres) zu entrichten. Für Schließ- und Abwesen-
heitszeiten (Brückentage, Fortbildungstage, Erkran-
kung, Urlaub des Kindes) wird pauschal im Monat 
August kein Entgelt erhoben. 

Monatspauschalen für Mittagessen der Krippenkinder 
(bis 3 Jahre):

1 x pro Woche 11,00 €

2 x pro Woche 21,00 €

3 x pro Woche 31,00 €

4 x pro Woche 41,00 €

5 x pro Woche 51,00 €

Einzelessen   2,65 €

Monatspauschalen für Mittagessen der Kindergarten-
kinder (ab 3 Jahren):

1 x pro Woche 18,00 €

2 x pro Woche 34,00 €

3 x pro Woche 50,00 €

4 x pro Woche 66,00 €

5 x pro Woche 82,00 €

Einzelessen 4,40 €

(4) �Für die pädagogischen Arbeitsaufwendungen, insbe-
sondere für Bastel- und Verbrauchsmaterialien, Ki-
ta-App usw., wird zusätzlich ein monatliches Entgelt 
von 6 € je Kind erhoben. Das Entgelt wird auch im Falle 
vorübergehender Erkrankung, Urlaub oder sonstiger 
vorübergehender Abwesenheit fällig. 

(5) �In der Krippe wird für die Verwendung von Pflegemit-
teln und Windeln ein monatliches Entgelt in Höhe von 
10 Euro je Kind erhoben.

(6) �Die Buchung der Betreuungszeit sowie der Essenstage 
ist für 1 Jahr verbindlich. Eine Änderung der Betreu-
ungszeiten und/oder der Anzahl der Essenstage ist 
bei Abschluss des Betreuungsvertrages und jeweils 
zu Beginn des Kindergartenjahres kostenfrei. Für jede 
Umbuchung im Kalenderjahr wird eine Gebühr in 
Höhe von 10 € fällig. Bei gleichzeitiger Umbuchung von 
mehreren eigenen Kindern fällt die Umbuchungsge-
bühr nur einmal an. Eine Veränderung ist spätestens 
zum 15. eines Monats anzuzeigen und wird nach Verar-
beitung der Umbuchung fällig.

(7) �Für die erstmalige Anmeldung in eine Kinderbetreu-
ungseinrichtung der Stadt Alzenau wird eine Ver-
waltungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro zur Zahlung 
fällig. Die Gebühr wird einmalig erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

Schuldner der Benutzungsgebühren sowie der Entgelte 
für das Mittagessen und für pädagogische Arbeitsauf-
wendungen sind die Personensorgeberechtigten als 
Gesamtschuldner; dies gilt auch dann, wenn Vertretungs-
berechtigte das Kind angemeldet haben.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld, Fälligkeit

(1) �Die Benutzungsgebühren sowie das Entgelt für päda-
gogische Arbeitsaufwendungen entstehen erstmals mit 
der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrich-
tung, im Übrigen fortlaufend mit Beginn des Monats. 

(2) �Die monatliche Benutzungsgebühr, das Entgelt für 
pädagogische Arbeitsaufwendungen sowie die Monat-
spauschale für Mittagessen in den Bereichen Krippe 
und Kindergarten sind jeweils zu Beginn eines Monats 
fällig, das Entgelt für das Mittagessen im Hort nach 
Ablauf eines Monats.

(3) �Die Benutzungsgebühr wird in voller Höhe erhoben, 
auch wenn die Betreuungseinrichtung aufgrund „hö-
herer Gewalt“ temporär schließen muss (z.B. behördli-
ches Betretungs- und/oder Betreuungsverbot) oder bei 
verkürzten Öffnungszeiten. 

§ 4
Gebührenmaßstab

(1) �Die Höhe der Gebühren im Sinne von § 1 Abs. 1 richtet 
sich nach der Dauer des Besuchs der Kindertages-
einrichtung (Buchungszeit) gemäß den monatlichen 
Gebührensätzen in § 5 dieser Satzung.

(2) �Die Buchungszeit gibt den von den Personensorgebe-
rechtigten mit der Stadt Alzenau durch Anmeldung 
und Zusage vereinbarten Zeitraum an, während dem 
das Kind regelmäßig in der Kindertageseinrichtung 
betreut wird. Wechselnde Buchungszeiten werden auf 
den Tagesdurchschnitt einer 5-Tage-Woche umgerech-
net. Krankheit- und urlaubsbedingte Fehlzeiten sowie 
Schließtage bleiben unberücksichtigt. 

(3) �Es besteht kein Anspruch auf Erstattung der Gebüh-
ren, wenn die Buchungszeiten nicht voll ausgenutzt 
werden. Ebenso ist es nicht möglich, nicht genutzte 
Buchungszeiten mit Überziehung der Buchungszeit zu 
verrechnen.

§ 5
Höhe der Benutzungsgebühr

Für die einzelnen Einrichtungsformen werden nachste-
hende Gebühren erhoben:

1. Kinderkrippengruppen 

Stunden/pro 
Tag

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2026

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2027

Gebühren-
sätze
ab 
01.09.2028

bis 4 226 € 237 € 249 €

bis 5 252 € 265 € 278 €

bis 6 273 € 287 € 301 €

bis 7 294 € 309 € 324 €

bis 8 315 € 331 € 347 €

bis 9 336 € 353 € 370 €
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2. Kindergärten/Kindertagesstätten/Häuser für Kinder

Stunden/pro 
Tag

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2026

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2027

Gebühren-
sätze
ab 
01.09.2028

bis 4 116 € 121 € 127 €

bis 5 168 € 176 € 185 €

bis 6 189 € 198 € 208 €

bis 7 210 € 221 € 232 €

bis 8 226 € 237 € 249 €

bis 9 242 € 254 € 266 €

Stichtag für den Wechsel der Monatsgebühr ist der Erste 
des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollen-
det (3. Geburtstag).

3. Kinderhort

Stunden/pro 
Tag

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2026

Gebühren-
sätze ab 
01.09.2027

Gebühren-
sätze
ab 
01.09.2028

bis 4 147 € 154 € 162 €

bis 5 168 € 176 € 185 €

bis 6 189 € 198 € 208 €

bis 7 210 € 221 € 232 €

bis 8 263 € 276 € 289 €

(1) �Für Nutzer der einzelnen Einrichtungsformen, die 
ihren Hauptwohnsitz außerhalb der Stadt Alzenau 
haben, gelten die Gebühren in Höhe der jeweils gül-
tigen Fassung. Auf diese wird ein Aufschlag von 30 % 
erhoben.

(2) �Für Kinder von auswärtigen Mitarbeitenden in den 
Kindertagesstätten können auf Antrag Ermäßigungen 
gewährt werden.

§ 6
Geschwisterermäßigung

(1) �Besuchen zwei oder mehr Kinder aus einer Familie 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung in kommu-
naler oder nichtkommunaler Trägerschaft der Stadt 
Alzenau, wird die Benutzungsgebühr gemäß § 5 Nrn. 
1 bis 3 für das 2. Kind und jedes weitere Kind um 20 % 
ermäßigt. Je Kind kann immer nur eine Ermäßigung 
gewährt werden. Die Ermäßigung wird jeweils für das 
ältere Kind gewährt.

(2) �Die Ermäßigung erfolgt nur auf Antrag der Personen-
sorgeberechtigten. Ein entsprechender Nachweis über 
den Besuch der jeweiligen Einrichtung ist von diesen 
zu erbringen. Die Anzahl der in Kindertageseinrichtun-
gen betreuten Kinder der Familie ist spätestens 14 Tage 
vor Beginn des Betreuungsverhältnisses des Kindes, 
durch das die Ermäßigung ausgelöst wird, durch Vorla-
ge geeigneter Unterlagen zu belegen. Wird ein Nach-
weis nicht erbracht, werden die Betreuungsgebühren 
in Höhe des für das erste Kind maßgeblichen Betrages 
festgesetzt. Das Vorliegen und der Wegfall der Ermäßi-
gungsvoraussetzungen sind der Einrichtung anzuzei-
gen, die das ältere Kind aufgenommen hat.

§ 7
Gebührenentlastung

(1) �In den Kindertagesstätten wird die Besuchsgebühr 
nach § 5 Nrn. 1 und 2 um den nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sowie der dazu 
erlassenen Ausführungsverordnung in der jeweils gül-
tigen Fassung genannten Betrag reduziert. Die Gebüh-
renentlastung gilt maximal bis zur Höhe der tatsäch-
lich zu entrichtenden Besuchsgebühr.

(2) �Für die Eingewöhnungszeit werden die Gebühren nicht 
gemindert.

(3) �Bei einer Eingewöhnung ab dem 15. eines Monats wird 
für diesen Monat nur die halbe Monatsgebühr berechnet.

§ 8
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. September 2026 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung vom 1. Januar 2026 außer Kraft.

Alzenau, 
Stadt Alzenau

Stephan Noll
Erster Bürgermeister

TOP 5	 Neufassung der Benutzungs- und Gebührenord-
nung der Stadtbibliothek Alzenau

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am
12. März 2026 wurde die Verdoppelung der Jahres- und 
Monatsgebühren der Stadtbibliothek Alzenau beschlos-
sen. Weiterhin sollen die Versäumnisgebühren und Bear-
beitungsgebühren überarbeitet werden.

Von der Verwaltung werden neben der Einführung einer 
Gebührenerhebung für die Makerspace-Nutzung, der Er-
höhung der Leihfristen für Hörbücher und Spielfilme und 
der Einführung einer Ermäßigung für Schwerbehinderte 
Gebührenanpassungen vorgeschlagen:

Im Rahmen des Austausches kam die Frage auf, ob die 
Monatsgebühren nicht zu niedrig angesetzt bzw. ob sie 
überhaupt erforderlich seien. Frau Kirsten Braun, stellver-
tretende Bibliotheksleiterin, gab hierzu zu bedenken, dass 
die Monatsgebühr überwiegend von Studierenden für die 
Fernleihe beansprucht werde. Im Jahr 2025 wurde diese 
264 Mal beantragt. Weiterhin wurde informiert, dass je-
der berechtigt sei, die Bibliothek kostenfrei und ohne Nut-
zerausweis zu nutzen. Lediglich bei einer Ausleihe sei ein 
Nutzerausweis nötig. Auf eine weitere Anfrage aus den 
Reihen des Stadtrates antwortete die Verwaltung, dass 
durch die Gebührenerhöhung mit Mehreinnahmen von 
etwa 20.000 Euro jährlich kalkuliert werden könne.

Beschluss mit 1:22 Stimmen:
Bei der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbib-
liothek Alzenau werden die Monatsgebühren gestrichen.

Anmerkung:
Aufgrund des Abstimmungsergebnisses bleiben die Mo-
natsgebühren bestehen.

Beschluss mit 22:1 Stimmen:
Die Stadt Alzenau erlässt folgende

Benutzungs- und Gebührenordnung
der Stadtbibliothek Alzenau

vom …..
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1. Allgemeines
Die Stadtbibliothek Alzenau ist eine öffentliche Einrich-
tung. Der kostenlose Aufenthalt in den Räumlichkeiten 
der Stadtbibliothek wird allen Personen zu den Öffnungs-
zeiten ermöglicht.

2. Benutzerkreis
Jeder ist im Rahmen dieser Benutzungs- und Gebühren-
ordnung berechtigt, auf privatrechtlicher Grundlage ge-
gen Entrichtung einer Jahres- oder Monatsgebühr Medien 
aller Art zu entleihen und die Einrichtungen der Stadtbib-
liothek zu benutzen.

3. Anmeldung
3.1 Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage 
seines Personalausweises an. Bei Kindern bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr ist die schriftliche Erlaubnis eines 
Erziehungsberechtigten erforderlich.
3.2 Der Benutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter erkennt 
die Benutzungsordnung bei der Anmeldung durch die 
eigenhändige Unterschrift an.
3.3 Nach der Anmeldung erhält jeder Benutzer einen Bib-
liotheksausweis, der nicht übertragbar ist und Eigentum 
der Stadtbibliothek bleibt; der Verlust ist der Stadtbiblio-
thek anzuzeigen. Jeder Wohnungswechsel ist der Stadtbi-
bliothek mitzuteilen. Bei Ersatz eines abhanden gekom-
menen Bibliotheksausweises wird eine Gebühr erhoben. 
Der Bibliotheksausweis ist zurückzugeben, wenn die 
Stadtbibliothek es verlangt oder die Voraussetzungen für 
die Benutzung nicht mehr gegeben sind.
3.4 Alternativ kann der Benutzer auch eine bereits vor-
handene Alzenau Card nutzen.
3.5 Bei Vollendung des 18. Lebensjahres ist eine Unter-
schrift zur Anerkennung der geltenden Benutzungsord-
nung zu leisten.
3.6 Auf kostenfreie Ausweise können ausschließlich alter-
sentsprechende Medien entliehen werden.

4. Entleihung, Verlängerung, Vormerkung
4.1 Alle Medien werden nur gegen Vorlage des Benutzer-
ausweises ausgeliehen. In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Leihfrist verkürzt werden.

Leihfristen

Bücher, Spiele, Hörbücher Vier Wochen

Zeitschriften, Kinder- und 
Jugendhörmedien, Sach- 
und Spielfilme, Konsolen-
spiele, Bibliothek der Dinge

Zwei Wochen

Noten Acht Wochen

4.2 Die Leihfrist kann zweimal verlängert werden, wenn 
keine anderweitige Vorbestellung vorliegt. Auf Verlangen 
sind dabei die entliehenen Medien vorzuzeigen.
4.3 Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. Die 
Benachrichtigung erfolgt entweder schriftlich, per E-Mail 
oder SMS.
4.4 Die Stadtbibliothek ist berechtigt, entliehene Medien 
jederzeit zurückzufordern.
4.5 Jeder Benutzer verpflichtet sich, die für die verschie-
denen Medien geltenden Bestimmungen des Urheber-
rechts zu beachten.

5. Auswärtiger Leihverkehr
Medien, die nicht im Bestand der Stadtbibliothek vorhan-
den sind, können durch die Fernleihe nach den hierfür 
geltenden Richtlinien beschafft werden. Die Richtlinien 
werden in der jeweils gültigen Fassung anerkannt.

6. Behandlung der entliehenen Medien, Haftung
6.1 Der Benutzer ist verpflichtet, die entliehenen Medien 
sorgfältig zu behandeln und sie vor Veränderung, Ver-
schmutzung und Beschädigung zu bewahren.
6.2 Der Verlust entliehener Medien ist der Stadtbibliothek 
unverzüglich anzuzeigen.
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getragene Benutzer haftbar.
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7.1 Zur Nutzung des Makerspace ist nur berechtigt, wer 
eine Einführung in die Geräte durch das Bibliothekperso-
nal absolviert hat.
7.2 Während der Nutzung der Geräte haftet der Benut-
zer für durch unsachgemäße Verwendung entstandene 
Schäden.
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Erwachsene mit Erstwohnsitz in 
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24 Euro

Jedes weitere volljährige im selben 
Haushalt wohnende Familienmit-
glied, Schwerbehinderte und Besit-
zer einer Ehrenamtskarte 

50 % Ermäßigung

Monatsgebühren (30 Tage)
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Versäumnisgebühren

Je Medium und je 
angefangene Woche

Kinder bis zum 
vollendeten 14.
Lebensjahr

0,25 Euro / Medium je angefange-
ne 1. Verzugswoche
0,50 Euro / Medium je weitere 
angefangene Verzugswoche
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Jahren/Erwachsene

0,50 Euro / Medium je angefange-
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angefangene Verzugswoche



alzenau aktuell Nr. 10  22.5.2026 7

Bearbeitungsgebühren
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für die Dienstleistungen einer Bibliothek erforderlichen 
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Alzenau,        
Stadt Alzenau

Stephan Noll
Erster Bürgermeister

TOP 6 Vorstellung und Bewertung der favorisierten
Jubiläumsobjekte zum 40‑jährigen Bestehen der Städ-
tepartnerschaft mit Thaon-les-Vosges

Im Rahmen der Sitzung des Kultur- und Sportausschus-
ses am 5. März 2026 wurden die Überlegungen zur Gestal-
tung eines dauerhaften Jubiläumsobjekts anlässlich des 
40-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Thaon 
les Vosges vorgestellt. Das Jubiläum soll vom 12. bis 14. 
Juni 2026 gefeiert werden.

Aus den vorgestellten Vorschlägen einigten sich die Aus-
schussmitglieder auf drei Favoriten und beauftragten die 
Verwaltung, diese Varianten hinsichtlich Machbarkeit, 
Kosten sowie zeitlicher Umsetzbarkeit zu prüfen und dem 
Stadtrat erneut als Entscheidungsgrundlage vorzulegen.

Beschluss mit 21:2 Stimmen:
Für das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Tha-
on-les-Vosges soll im Hauckwaldpark ein Baum gepflanzt 
werden und eine deutsch-französische Partnerschafts-
bank mitsamt Schild aufgestellt werden.
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Rede des Ersten Bürgermeisters Stephan Noll zur 
konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 12. Mai 2026

Liebe Kolleginnen und Kollegen des neu gewählten Stadtrates,
wehrter Herr Altbürgermeister, wehrte anwesende Ehrenbürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung, 
liebe Pressevertreter, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

heute ist ein besonderer Tag für unsere Stadt Alzenau: Mit dieser konstituierenden Sitzung beginnt 
eine neue Amtsperiode – mit neuen und wiedergewählten Mitgliedern, mit frischen Impulsen, mit 
Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und mit einem gemeinsamen Auftrag: die Zu-
kunft unserer Stadt aktiv zu gestalten und voranzubringen.

76.620 Stimmen haben die Bürgerinnen und Bürger bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 für die 
hier im Saal versammelten Stadträtinnen und Stadträte abgegeben. Jede einzelne Stimme davon ist 
ein Vertrauensbeweis und ein Vertrauensvorschuss. Die Menschen hier in der Stadt Alzenau haben 
uns gewählt, weil sie erwarten, dass wir uns einsetzen – für ihre Lebensrealität, für ihre Lebensqua-
lität, für ein starkes, erfolgreiches und geeintes Alzenau mit seiner Kernstadt und seinen Stadttei-
len, eben unsere Stadt Alzenau. Und diesem Anspruch wollen und werden wir gerecht werden.

Dafür ist es wichtig, wie wir als Gremium arbeiten und entscheiden werden. Der Stadtrat lebt 
von Vertrauen, von Zusammenarbeit, von gegenseitigem Respekt und von Anstand. Das ist keine 
Floskel, sondern die Grundlage unserer Demokratie. Wir alle wissen: Entscheidungen, die wir hier 
treffen, wirken unmittelbar. Sie betreffen Familien, Vereine, Unternehmen, unsere Gäste, unsere 
Nachbarschaften. Sie prägen das Gesicht unserer Stadt.

Alzenau ist eine starke und attraktive Stadt – im Landkreis Aschaffenburg und in der gesamten Re-
gion Bayerisch RheinMain. Wir sind attraktiv, wir sind kulturell lebendig, wir sind gesellschaftlich 
engagiert. Und wir wollen, dass das so bleibt, auch wenn die Zeiten anspruchsvoll bleiben werden. 
Im Wahlkampf haben wir alle gezeigt, dass wir Ideen und Vorstellungen haben, wie wir unsere Hei-
matstadt weiterentwickeln wollen.

Dabei gilt: Wir sind ein Verwaltungsorgan und stets nah an den Menschen. Stadtrat und Verwaltung 
arbeiten Hand in Hand für unsere Stadt. Wir debattieren, wir entscheiden, wir setzen um – ge-
meinsam, konstruktiv und lösungsorientiert. Und wir tun das mit einer klaren Haltung: Hart in der 
Sache, aber fair zum Menschen und ganz im Sinne der Stadt Alzenau.

Eine gelingende Debattenkultur ist nämlich unverzichtbar. Wir tolerieren keinen Hass, keine Hetze, 
keine persönliche Herabwürdigung. Wir stehen für demokratische Streitkultur – klar, respektvoll, 
offen so wie unsere Stadt –  mit Vielfalt und mit Haltung.

Die kommenden Jahre werden uns fordern. Die Herausforderungen sind groß: gesellschaftlich, 
finanziell, infrastrukturell, ökologisch. Aber wir gehen sie mutig, kraftvoll, mit Optimismus und mit 
Zuversicht an. Denn wir wissen, was wir können, was wir besser tun können – und wir wissen, was 
wir gemeinsam erreichen können.

Heute vereidigen wir neue Kolleginnen und Kollegen, wählen den Zweiten und Dritten Bürgermeis-
ter, wir besetzen Ausschüsse und Gremien. Das ist mehr als ein organisatorischer Auftakt. Es ist ein 
Signal: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Lassen Sie uns diese neue Amtsperiode mit einem klaren Versprechen beginnen: Wir arbeiten anpa-
ckend, konstruktiv und immer zum Wohle unserer Stadt. Für ein starkes, erfolgreiches und lebens-
wertes Alzenau. Für die Menschen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.

Für unsere gemeinsame Zukunft. Packen wir es an. Vielen Dank.

Stephan Noll
Erster Bürgermeister

Übersicht der 24 Stadtratsmitglieder

Stadtrat der Stadt Alzenau, Amtsperiode 2026 bis 2032 
CSU (8 Sitze)
Georg Grebner
Frank Deckert
Klaus Roßmann
Markus Gollas
Martin Otremba
Heike Heilmann
Stefan Berwanger
Harald Ritter

FW/PWG (4 Sitze)
Ralph Ritter
Bernhard Väth
Timo Ritter
Thorsten Schaab

Bündnis 90/Die Grünen  
(3 Sitze)
Niklas Höfler
Sabina Prittwitz
Angela Hadler

SPD (3 Sitze)
Katrin Stutz-Engel
Anni Christ-Dahm
Andreas Sittinger

FDP (2 Sitze)
Jeanette Kaltenhauser
Stefka Huelsz-Träger

JU (1 Sitz)
Insa Lotz

WBA (3 Sitze)
Nick Höfler
Helmut Thalheimer
Dieter Wombacher

In der konstituierenden Sitzung wurden die neu  
gewählten Stadtratsmitglieder vereidigt.

Die Eidesformel lautet:

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 
Bayern.

Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 

Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wah-
ren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir 
Gott helfe.“
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Stadtrat der Stadt Alzenau

Ausschüsse
In den Ausschüssen sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten.

Ausschüsse im Alzenauer Stadtrat:

• Haupt- und Verwaltungsausschuss
• Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
• Finanz- und Werkausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss

Haupt- und Verwaltungsausschuss

Ausschussmitglieder 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter

Vorsitzender 1. Bürgermeister 2. oder 3. Bürgermeister gemäß § 16 GeschO

CSU/JU Heike Heilmann 1. Georg Grebner
2. Frank Deckert
3. Markus Gollas
4. Stefan Berwanger
5. Klaus Roßmann

CSU/JU Martin Otremba

CSU/JU Harald Ritter

CSU/JU Insa Lotz

FW/PWG Ralph Ritter Timo Ritter Thorsten Schaab

FW/PWG Bernhard Väth Thorsten Schaab Timo Ritter

Bündins 90/Die Grünen Niklas Höfler Angela Hadler Sabina Prittwitz

SPD Andreas Sittinger Katrin Stutz-Engel Anni Christ-Dahm

WBA Nick Höfler Dieter Wombacher Helmut Thalheimer

FDP Stefka Huelsz-Träger Jeanette Kaltenhauser Timo Ritter

Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Ausschussmitglieder 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter

Vorsitzender 1. Bürgermeister 2. oder 3. Bürgermeister gemäß § 16 GeschO

CSU/JU Georg Grebner 1. Stefan Berwanger
2. Heike Heilmann
3. Insa Lotz
4. Martin Otremba
5. Harald Ritter

CSU/JU Frank Deckert

CSU/JU Markus Gollas

CSU/JU Klaus Roßmann

FW/PWG Timo Ritter Ralph Ritter Bernhard Väth

FW/PWG Thorsten Schaab Bernhard Väth Ralph Ritter

Bündins 90/Die Grünen Sabina Prittwitz Niklas Höfler Angela Hadler

SPD Katrin Stutz-Engel Anni Christ-Dahm Andreas Sitting

WBA Helmut Thalheimer Nick Höfler Dieter Wombacher

FDP Stefka Huelsz-Träger Jeanette Kaltenhauser Ralph Ritter

Finanz- und Werkausschuss

Ausschussmitglieder 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter

Vorsitzender 1. Bürgermeister 2. oder 3. Bürgermeister gemäß § 16 GeschO

CSU/JU Georg Grebner 1. Harald Ritter 
2. Klaus Roßmann 
3. Frank Deckert 
4. Heike Heilmann 
5. Insa Lotz

CSU/JU Stefan Berwanger

CSU/JU Martin Otremba

CSU/JU Markus Gollas

FW/PWG Bernhard Väth Timo Ritter Thorsten Schaab

FW/PWG Ralph Ritter Thorsten Schaab Timo Ritter

Bündins 90/Die Grünen Angela Hadler Sabina Prittwitz Niklas Höfler

SPD Anni Christ-Dahm Andreas Sittinger Katrin Stutz-Engel

WBA Dieter Wombacher Nick Höfler Helmut Thalheimer

FDP Jeanette Kaltenhauser Stefka Huelsz-Träger Timo Ritter

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschussmitglieder 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter

FDP Jeanette Kaltenhauser Stefka Huelsz-Träger Thorsten Schaab

CSU/JU Frank Deckert 1. Harald Ritter 
2. Klaus Roßmann 
3. Georg GrebnerCSU/JU Stefan Berwanger

Bündnis 90/Die Grünen Angela Hadler Sabine Prittwitz Niklas Höfler

SPD Anni Christ-Dahm Andreas Sittinger Katrin Stutz-Engel

FW/PWG Timo Ritter Bernhard Väth Thorsten Schaab

WBA Dieter Wombacher Nick Höfler Helmut Thalheimer

Ebenfalls in der konstituierenden Sitzung am 12. Mai 2026 
wurden die Vertreter des Ersten Bürgermeisters gewählt:

Zweiter Bürgermeister: Georg Grebner (CSU)

Dritter Bürgermeister: Ralph Ritter (FW/PWG).

Alle Infos zum Alzenauer Stadtrat finden Sie auch online unter 

alzenau.de/stadtrat
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wurden die Vertreter des Ersten Bürgermeisters gewählt:

Zweiter Bürgermeister: Georg Grebner (CSU)

Dritter Bürgermeister: Ralph Ritter (FW/PWG).

Alle Infos zum Alzenauer Stadtrat finden Sie auch online unter 

alzenau.de/stadtrat
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Aktuelles aus dem Rathaus

STADTRADELN vom 8. bis 28. Juni 2026 

Machen Sie mit!
Die Stadt Alzenau setzt sich bereits heute in vielen Berei-
chen aktiv für Nachhaltigkeit und eine zukunftsorien-
tierte Entwicklung ein, damit die Stadt auch weiterhin 
lebenswert bleibt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann 
durch das eigene Verhalten dazu beitragen, die Umwelt zu 
schonen. Gemeinsam lässt sich dabei noch mehr errei-
chen.
Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, das Auto mög-
lichst häufig stehen zu lassen und stattdessen das Fahr-
rad zu nutzen, nimmt die Stadt Alzenau auch 2026 wieder 
am STADTRADELN teil. Der Aktionszeitraum läuft vom
8. bis 28. Juni 2026.
Radfahren ist effizient, klimafreundlich und hält fit. Es 
stärkt die Gesundheit, entlastet die Umwelt und sorgt 
oft für entspanntere Wege im Alltag. Und das Wichtigs-
te: Fahrradfahren macht Spaß, egal ob auf dem Weg zur 
Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit.
Wie können Sie mitmachen?
Registrieren Sie sich ganz einfach unter stadtradeln.de/
alzenau für die Stadt Alzenau, treten Sie einem bestehen-
den Team bei oder gründen Sie Ihr eigenes Team.

Eine Kampagne des

8. bis 28. Juni 2026

Kilometer für Alzenau radeln und Preise gewinnen

stadtradeln.de/alzenau

Jetz
t m

itr
adeln

!

BürgersprechstundeBürgersprechstunde
mit Bürgermeister Stephan Nollmit Bürgermeister Stephan Nollmit Bürgermeister Stephan Noll
BürgersprechstundeBürgersprechstunde
mit Bürgermeister Stephan Nollmit Bürgermeister Stephan Noll
BürgersprechstundeBürgersprechstunde
mit Bürgermeister Stephan Nollmit Bürgermeister Stephan Noll
Sie haben Fragen, Anregungen oder Anliegen? 

In Ergänzung zu individuell vereinbarten Terminen und 
weiteren Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, können 
Sie sich einmal im Monat im Rahmen einer Bürgersprech-
stunde mit Ihrem Anliegen an den Bürgermeister wenden.

Jeden 1. Dienstag im Monat findet die Bürgersprech-
stunde von 15 bis 17 Uhr im Rathaus oder telefonisch statt. 

Alle interessierten Alzenauer Bürgerinnen und Bürger 
sind hierzu herzlich eingeladen.

Nächster Termin: Dienstag, 2. Juni 2026

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich 
bitte bei uns an und teilen Sie uns mit, worüber Sie mit 
Bürgermeister Stephan Noll sprechen möchten. Termin-
vereinbarung unter: Tel.: 06023 502-102 oder per E-Mail: 
buergermeister@alzenau.de

Danach heißt es: losradeln und die gefahrenen Kilometer 
online eintragen oder bequem per STADTRADELN-App 
automatisch tracken.
Alle Teilnehmenden der Stadt Alzenau haben außerdem 
die Chance, attraktive Preise zu gewinnen.

Rück-
blick

Schloss Wasserlos ausgezeichnet 

„FrauenOrt Bayern“
Bei strahlendem Sonnenschein wurde Schloss Wasserlos am Sonntag, 
10. Mai 2026, offiziell als „FrauenOrt Bayern“ ausgezeichnet. Rund 150 
Gäste waren der Einladung der Stadt Alzenau gefolgt und erlebten ei-
nen besonderen Nachmittag im festlich geschmückten Schlossgarten.

Bürgermeister Stephan Noll und Landrat Dr. Alexander Legler begrüß-
ten die Gäste und hoben in ihren Ansprachen die Bedeutung von Frauen 
in Gesellschaft, Geschichte und Gegenwart hervor. Passend zum gleich-
zeitig stattfindenden Muttertag richteten beide zudem herzliche Glück-
wünsche an alle Mütter.

Auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf richtete sich per Videobotschaft 
an die Besucherinnen und Besucher.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand Lulu Brentano, deren Leben und Wirken Altbürger-
meister Walter Scharwies eindrucksvoll vorstellte. Mit Auszügen aus Briefen und persönli-
chen Einblicken machte er die außergewöhnliche Persönlichkeit der einstigen Schlossherrin 
lebendig. Musikalisch ergänzt wurde das Programm durch Liedstücke aus der Feder Lulu 
Brentanos.

Für das passende Ambiente sorgten neben dem liebevollen Blumenschmuck auch die be-
nachbarten Wasserloser Winzer Jürgen Simon und Klaus Simon, die die Gäste mit regio-
nalem Wein versorgten. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert von der 
besonderen Atmosphäre und dem gelungenen Nachmittag im Garten von Schloss Wasserlos.
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Sicher Unterwegs mit dem Rollator 

Erfolgreiches                     
Rollatortraining
Bereits zum dritten Mal fand am 28. April 2026 auf dem 
Festplatz im Stadtteil Wasserlos ein Sicherheitstraining 
für Seniorinnen und Senioren statt, die im Alltag auf 
einen Rollator angewiesen sind. Ziel der Veranstaltung 
war es, mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln, 
den richtigen Umgang mit dem Rollator zu trainieren und 
Mobilität sowie Selbstständigkeit im Alltag zu stärken.

Organisiert wurde das Training von der Seniorenlotsin 
der Stadt Alzenau, Elisabeth Püschel, gemeinsam mit der 
Gebietsverkehrswacht Alzenau, dem Sanitätshaus Frieß 
sowie der KVG. Bei bestem Wetter konnten insgesamt 15 
Teilnehmende begrüßt werden.

In praxisnahen Übungen wurden verschiedene Alltagssi-
tuationen trainiert. Darunter das sichere Bewältigen von 
Bordsteinen, Steigungen und Gefällen, das Überqueren 
von Straßen sowie das Fahren auf unterschiedlichen 
Untergründen. Während erfahrene Teilnehmende ihre 
Kenntnisse vertieften, erhielten Neueinsteigerinnen und 
Neueinsteiger wertvolle Tipps für den sicheren Umgang 
mit dem Rollator.

Auszeichnung zu 50 Jahren Chorleitung 

Regina Wahl erhält Kultur-
plakette in Gold der Stadt 
Alzenau
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des Männer-
quartetts Michelbach e.V. und des eindrucksvollen Kon-
zerts „… und kein bisschen leise“ in der Schulturnhalle 
Michelbach am vergangenen Samstag wurde ein beson-
derer Moment der Anerkennung gesetzt: Regina Wahl 
erhielt für ihr 50-jähriges Wirken in der Chorleitung die 
Kulturplakette in Gold, die höchste kulturelle Auszeich-
nung der Stadt Alzenau.Mit dieser Ehrung würdigt die 
Stadt ein außergewöhnliches musikalisches Lebenswerk. 
Seit fünf Jahrzehnten prägt Regina Wahl das kulturelle 
Leben Alzenaus in herausragender Weise. Bürgermeister 
Stephan Noll überreichte die Auszeichnung persönlich 
und betonte in seiner Laudatio die „pädagogische Leiden-
schaft, künstlerische Qualität und unermüdliche Hinga-
be“, mit der Regina Wahl Generationen von Sängerinnen 
und Sängern begleitet und gefördert habe. Er gratulierte 
im Namen der gesamten Stadt und dankte ihr für ihren 
„unsichtbaren, aber unverzichtbaren Beitrag zum kultu-
rellen Leben Alzenaus“.
Regina Wahl, in Alzenau geboren und seit jeher eng mit 
der lokalen Kulturszene verbunden, zählt zu den prägen-
den Persönlichkeiten der regionalen Chorlandschaft. Als 
professionelle Sängerin, Gesangspädagogin und langjäh-
rige Leiterin verschiedener Ensembles hat sie unzählige 
musikalische Projekte initiiert und begleitet. Ihr Wirken 
reicht von der Kinder- und Jugendchorarbeit bis hin zur 
Leitung anspruchsvoller Erwachsenenchöre – darunter 
seit vielen Jahren das Männerquartett Michelbach.

Die Stadt Alzenau hebt mit der Verleihung der Kulturpla-
kette in Gold nicht nur ein halbes Jahrhundert künstleri-
scher Leitung hervor, sondern auch Regina Wahls Beitrag 
zur kulturellen Bildung, zur Nachwuchsförderung und 
zur lebendigen musikalischen Identität der Region.
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Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf dem Bus-
training. Dabei wurden das sichere Ein- und Aussteigen 
sowie das richtige Abstellen des Rollators im Bus geübt. 
Auch unterschiedliche Bordsteinhöhen konnten praktisch 
getestet werden.

Das Team des Sanitätshauses Frieß überprüfte außerdem 
die mitgebrachten Rollatoren und nahm kleinere techni-
sche Anpassungen vor. Ergänzend sorgten Reflektorbän-
der der Polizei für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit 
im Straßenverkehr. Zum Abschluss erhielten alle Teilneh-
menden eine Urkunde als Anerkennung für ihre erfolgrei-
che Teilnahme. 

Das Fazit fiel durchweg positiv aus: Mit neuem Wissen 
und gestärktem Selbstvertrauen gehen die Seniorinnen 
und Senioren künftig noch sicherer durch ihren Alltag. 
Die Nachfrage für eine Neuauflage im kommenden Jahr 
ist bereits jetzt groß.



Nr. 10  22.5.202616 alzenau aktuell 16

Frau Rita Kern
   am 22. Mai 2026 zum 97. Geburtstag

Frau Ruth Huth
   am 25. Mai 2026 zum 80. Geburtstag

Herrn Uwe Rumpf
   am 26. Mai 2026 zum 85. Geburtstag

Frau Elisabeth Trageser
   am 26. Mai 2026 zum 85. Geburtstag
Herrn Heinz Brönner
  am 28. Mai 2026 zum 90. Geburtstag

Herrn Walter Meyer
  am 3. Juni 2026 zum 96. Geburtstag

Frau Barbara Weipert und Herrn Jörn Weipert
  am 23. Mai 2026 zum 60. Hochzeitstag

Frau Ursula Glaab und Herrn Rudi Glaab
  am 25. Mai 2026 zum 60. Hochzeitstag

Frau Hannelore Klotz und Herrn Josef Klotz
  am 2. Juni 2026 zum 65. Hochzeitstag

Wir gratulieren… 

Sofern auch Sie in unserer Rubrik „Wir gratulieren“ er-
wähnt werden möchten, bitten wir Sie, eine Einwilligung 
zur Veröffentlichung auszufüllen und uns zukommen zu 
lassen, per Post, abgegeben im Rathaus direkt oder via 
E-Mail: alzenau@alzenau.de. Die entsprechende Einwilli-
gungserklärung finden Sie online unter www.alzenau.de/
alzenauaktuell oder erhalten Sie von Frau Nicola Kunkel, 
Tel.: 06023 502-102.

-	 Ein Handy „Redmi“
-	 Ein Mitsubishi Autoschlüssel
-	� Fünf Schlüssel am Ring mit einem Flaschenöffner „Junge 

Union Alzenau“
-	 Ein Fahrradhelm
-	 Eine Schildkappe

Im Tierheim Aschaffenburg abgegeben:
-	 Eine Stadttaube

Aktuelles  
aus dem Kulturforum

Eheschließung
In der Zeit vom 29. April 2026 bis 13. Mai 2026 haben u.a. 
beim Standesamt Alzenau die folgenden - in Alzenau 
wohnhaften - Paare die Ehe geschlossen (die schriftliche 
Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor):

Herr Nils Rüdiger Wilhelm Christ
und Frau Janina Walburga Christ
geb. Post, Alzenau, Schloßstraße 18, am 9. Mai 2026

Road to Jubiläum, Teil 4 

Märchenabend begeistert in 
der Stadtbibliothek
Die Stadtbibliothek Alzenau feiert am 28. Juni 2026 ihr 
40-jähriges Bestehen. Auf dem Weg zum Jubiläum findet 
jeweils am 28. der Monate Januar bis Mai eine besondere 
Veranstaltung statt.

Am 28. April 2026 verwandelte Studiendirektor Friedrich 
W. Volck das Lesecafé der Stadtbibliothek in ein stim-
mungsvolles Erzählcafé. Mit Märchen aus verschiedenen 
Weltgegenden, eingebettet in einen eigens geschaffenen 
„Volcksmärchenrahmen“ rund um König Ararat, begeis-
terte er die Besucherinnen und Besucher.

Erzählt wurde von starken Frauen, klugen Entscheidun-
gen, f liegenden Vögeln, ehrlichen Wesiren, wortbrüchi-
gen Königen und beherzt handelnden Hirtenmädchen. 
Besonders beeindruckte das Publikum die lebendige und 
frei vorgetragene Erzählweise von Friedrich W. Volck, der 
eines der Märchen sogar mit einer Zeichnung untermalte.

Das Team der Stadtbibliothek bedankt sich herzlich für 
diesen besonderen Abend und freut sich bereits auf die 
nächste Jubiläumsveranstaltung.

Road to Jubiläum, Teil 5 

Buchschnitt-Workshop
Am Donnerstag, 28. Mai 2026, verhelfen wir geliebten Bü-
chern zu neuem Glanz – ganz einfach durch das Bemalen 
des Buchschnitts! So sagt man zerlesenen Buchrücken im 
Regal ade und peppt das eigene Bücherregal auf. 

Zunächst wird das Buch entsprechend auf das Bemalen 
vorbereitet. Sie bekommen ein paar einfache Tipps und 
Tricks gezeigt, wie man seinen Büchern einen neuen An-
strich verpassen kann. Ob es nun ein einfarbiger Buch-
schnitt sein soll oder eine aufwendige Szenerie passend 
zum Buch – hier ist für alle etwas dabei.

Achtung, es wird zwei Zeitslots geben und eine Anmel-
dung ist erforderlich!

Donnerstag, 28. Mai 2026, 15 bis 17 Uhr oder 17 bis 19 Uhr.

Standesamtliche Nachrichten

Fundsachen
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40 Jahre 
Stadtbibliothek

1986-2026

Farbschnitt
 Kreativ-Workshop

28. Mai 2026 

15 bis 17 Uhr oder 17 bis 19 Uhr
Anmeldung erforderlich!

von superhelden und bösewichten, schlümp-
fen und Galliern, cowboys und Detektiven

Familiensamstag zum   
Comic-Day 
Am 9. Mai 2026 fand zur Feier des „Gratis-Comic-Day“ in 
der Stadtbibliothek Alzenau ein Familiensamstag rund 
um das Thema Comics statt. Rund 200 Besucherinnen 
und Besucher haben an den verschiedenen Veranstaltun-
gen teilgenommen und sich in der Bibliothek aufgehalten.

Besonders im Fokus lag diesmal vor allem der Comic-Mal-
kurs, bei dem sich Kinder ab zehn Jahren einmal richtig 
kreativ ausprobieren konnten. Hier wurden nicht einfach 
nur Figuren abgezeichnet, sondern genau erklärt, wie so 
ein Comic eigentlich aufgebaut ist, wo die Sprechblasen 
und Kästchen hinkommen und was den ganz besonderen 
Comic-Look ausmacht.

Wer sich noch etwas mit nach Hause nehmen wollte, 
konnte an der Bastel-Station halt machen und sich selbst 
einen Bilderrahmen mit Sprechblase gestalten.

Ebenso gefragt war der Mitmach-Bereich im Lesecafé, wo 
man sich an Aufgaben für wahre Comic-Helden versu-
chen konnte: Ob mit dem Röntgenblick und Superlupe die 
Geheimschriften entziffern oder gekonnt von Kissen zu 
Kissen hüpfen, ohne in die tödliche Lava zu fallen.

Nach dem überragenden Feedback auf das letzte Escape 
Game im März fand auch dieses Mal wieder ein ähnliches 
Rätselspiel statt.

Zahlreiche Gruppen von Familien und Freunden haben 
sich der Herausforderung gestellt und die aus den Bü-
chern entflohenen Comicfiguren wieder zurück in die 
gezeichnete Welt gebracht. 

Auch die Kindertagesstätte Michelbach war vor Ort und 
brachte ein großes Aufgebot an Kuchen, Muffins und sü-
ßen Stückchen mit. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an alle Helferinnen und Helfer!
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Energie und Umwelt
Ungebetene Besucher 

Waschbär und Marder im 
Haus oder auf dem Grund-
stück
Wenn das Auto plötzlich nicht mehr startet oder Kabel 
beschädigt sind, im Dachstuhl oder in der Garage ein 
strenger, „raubtierartiger“ Geruch herrscht, Dämmmate-
rial verstreut ist und sich Kot sowie Überreste von Beu-
tetieren finden, kann dies von einem Marder verursacht 
sein. Marder sind ausgezeichnete Kletterer und Springer. 
Bereits Öffnungen von etwa 3 cm reichen aus, um in Ge-
bäude einzudringen. Er nutzt Regenrinnen, Bäume oder 
Fassaden als Aufstiegshilfe. Hat er sich einmal etabliert, 
zeigt er ein ausgeprägtes Revierverhalten und lässt sich 
nur schwer vertreiben.

Auch Waschbären treten besonders in der letzten Zeit 
vermehrt im Siedlungsbereich auf und dringen in Behau-
sungen ein oder verursachen Schäden.

Beide Tierarten gehören in Bayern zum jagdbaren Wild.

Rechtliche Situation
Nach § 2 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) sowie Art. 18 
der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagd-
gesetzes zählen Marder und Waschbär zu den jagdbaren 
Tierarten.

- �Das Nachstellen, Fangen oder Töten dieser Tiere gilt als 
Jagdausübung. 

- �Diese ist grundsätzlich nur dem Jagdausübungsberech-
tigten (Jagdpächter) erlaubt. 

- �Eigenständiges Handeln kann als Wilderei strafbar sein. 

Befriedete Bezirke
Im Wohnumfeld (Haus, Garten, Hof) spricht man von 
einem sogenannten befriedeten Bezirk. Hier gilt:

- Die Jagd ruht grundsätzlich.

- Der Jäger ist nicht verpflichtet, dort tätig zu werden. 

- �Die Fallenjagd ist jedoch unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig. 

Fallenjagd
Gemäß Art. 29a Bayerisches Jagdgesetz (BayJG):

- �Fallen dürfen nur von Personen mit entsprechendem 
Sachkundenachweis (Fallenkurs) eingesetzt werden. 

- �Es sind ausschließlich tierschutzgerechte Lebendfang-
fallen erlaubt. 

- �Es ist eine Einzelerlaubnis durch die Untere Jagdbehörde 
am Landratsamt einzuholen.

Wichtig: Wenn ein Tier gefangen wird, muss die weitere 
Vorgehensweise (z. B. tierschutzgerechte Tötung) un-
bedingt vorab mit dem zuständigen Jäger abgestimmt 
werden. Den Kontakt zum zuständigen Jagdpächter kann 
in der Regel das Forstamt herstellen.

Die Stadt Alzenau bietet in Abständen Fallenkurse an, die 
auch für Grundstückseigentümer die rechtliche Voraus-
setzung schaffen, Lebendfangfallen einzusetzen.

Besonderheit Waschbär
Der Waschbär gilt als invasive Art (EU-Verordnung Nr. 
1143/2014, § 40a BNatSchG).

- �Gefangene Tiere dürfen nicht an anderer Stelle wieder 
freigelassen werden 

- �In Bayern besteht keine Schonzeit 

Vorbeugende Maßnahmen
Um einen Befall zu verhindern, sind folgende Maßnah-
men sinnvoll:

- �Bäume und Sträucher mit Kontakt zum Haus zurück-
schneiden. 

- Fallrohre mit glatten Blechmanschetten sichern. 

- Schornsteine mit stabilen Gittern versehen. 

- Öffnungen konsequent verschließen. 

- Katzenklappen nachts schließen. 

- Müll sicher lagern (z. B. mit Spanngummis sichern). 

- Gelbe Säcke erst am Abholtag rausstellen. 

- �Keine Lebensmittelreste auf den Kompost geben. 

Gefährdung für den Menschen
Waschbären und Marder sind in der Regel nicht aggressiv 
und meiden den Kontakt zum Menschen, können aber:

- �bei Bedrohung zubeißen oder kratzen sowie

- Krankheiten übertragen.

Freitag, 22. Mai 2026, 19 Uhr
Samstag, 23. Mai 2026, 9 Uhr
Ort: Umweltamt (Jägerraum), Brentanostr. 4 
Unkostenbeitrag: 50 Euro, vorab zu zahlen
Anmeldung erforderlich, Mindest-Teilnehmerzahl: 10 Personen

Hinweis: Die Ausübung der Fallenjagd erfordert die Absprache mit 
dem zuständigen Jagdpächter.

Fallenkurs für den 
Einsatz von Lebendfallen

Weitere Informationen und Anmeldung unter
 Tel.: 06023 502-911 oder E-Mail: umweltamt@alzenau.de

gem. Art.28 Abs. 1 Satz 4 i.V. mit Art. 29a Abs. 4 BayJG und § 8 JFPO

Veranstaltung der Abteilung Umwelt, Forsten, Gartenbau

Zielgruppe: Grundstückseigentümer (auch Nichtjäger)
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Eröffnung des neuen Biotop-Rundwegs       
am Speichenbach 

Natur erleben, entdecken 
und verstehen – für die  
ganze Familie
Am Sonntag, 14. Juni 2026, wird der neue Biotop-Rundweg 
am Speichenbach bei Kälberau offiziell eröffnet. Besu-
cherinnen und Besucher erwartet ab 9.30 Uhr ein ab-
wechslungsreicher Tag rund um Natur, Artenvielfalt und 
Umweltbildung.

Im Rahmen des Projekts „Biotopverbund Speichenbach“ 
wurden auf rund fünf Hektar wertvolle Lebensräume wie 
Feuchtbiotope, Streuobstwiesen, Mähwiesen und Hecken-
strukturen ökologisch weiterentwickelt und miteinander 
vernetzt. Ziel ist es, heimische Tier- und Pflanzenarten zu 
fördern und Natur für Menschen erlebbar zu machen.

Entlang des neu angelegten Rundwegs informieren 
mehrere anschaulich gestaltete Tafeln über Wildbienen, 
Amphibien, Hecken, Streuobstwiesen und weitere Le-
bensräume der Region. Besonders Familien und Kinder 
sollen angesprochen werden – mit verständlichen In-
formationen, Beobachtungsmöglichkeiten und einem 
abwechslungsreichen Begleitprogramm.

Fachvorträge und Exkursionen

Das Tagesprogramm bietet spannende Einblicke in die 
Tier- und Pflanzenwelt am Speichenbach:

9.30 Uhr: Vogelstimmenwanderung mit Dr. Michael Neumann

11 Uhr: Schmetterlings-Exkursion mit Dr. Elisabeth Görge

13.30 Uhr: Vortrag „Wildbienen“ mit Wolfgang Zipf

15 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Stephan 
Noll, Landrat Dr. Alexander Legler sowie Matthias Roth, 
Leitung Sachgebiet Umwelt

15.30 Uhr: Vortrag „Beweidung, Botanik und Lebensraum 
Speichenbach“ mit David Horlemann

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Gegrilltem 
gibt es Kaffee und Kuchen sowie regionale Apfelgetränke 
von Schlaraffenburger.

Für Kinder wird ein eigenes Mitmachprogramm angeboten.

Die Veranstalter laden alle Interessierten herzlich ein, den 
neuen Rundweg kennenzulernen und die vielfältigen Le-
bensräume am Speichenbach gemeinsam zu entdecken.

Alzenausummmmt!

Speichenbach
Biotopverbund

Sonntag, 14. Juni 2026
ab 9.30 Uhr
Parkplatz Oberwald

Ein Netzwerk aus Lebensräumen für Tiere und Pfl anzen

Das Projekt Speichenbachwiese

Offi zielle Eröffnung
Vorträge
Exkursionen 
Leckeres Mittagessen 
Kaffee & Kuchen  
Kinderprogramm

Lernen Sie den Biotopverbund am Speichenbach kennen und freuen Sie 
sich auf einen ereignisreichen Tag:

Kein Austrocknen und viele Nährstoffe 

Mulchen schützt Beete
Mulchen bedeutet, dass der Boden mit organischen 
Materialien wie Gartenabfällen, Beikräutern oder Laub 
bedeckt wird. Das Mulchmaterial wird durch Bodenorga-
nismen nach und nach zersetzt und wird zu wertvollem 
Humus. Der BUND Naturschutz empfiehlt das Mulchen 
wegen folgender Vorteile: Mulch schützt den Boden 
vorm Austrocknen. Ein gut gemulchtes Beet mit gelo-
ckertem Boden muss seltener gegossen werden. Mulch 
unterdrückt außerdem das Wachstum von Beikräutern. 
Die Nährstoffe der Pflanzenreste werden in den Boden 
zurückgeführt und sparen so Dünger. Im Prinzip ist alles 
Pflanzenmaterial, das im naturnahen Garten anfällt, 
auch Mulchmaterial.

Die sechs besten Mulchpflanzen sind:
• �Brennnessel ist sehr nährstoffreich und ein guter Stick-

stoff lieferant. Gut für Starkzehrer wie Tomaten, Kartof-
feln, Zucchini, Kürbis oder Gurken. Achten Sie darauf, 
nur die Stängel ohne Blüten zu nehmen. Dann gibt es 
keine Samen, mit denen sich die Brennnessel an unge-
wünschter Stelle vermehren kann.

• �Rhabarberblätter: Die Blätter des Rhabarbers sind riesig 
und bieten damit eine herrlich große Fläche, mit der der 
Boden bedeckt werden kann. Kontrollieren Sie regelmä-
ßig unter den Rhabarberblättern nach Schnecken.

• �Rasenschnitt: Beim Mähen fällt nährstoffreicher Ra-
senschnitt an. Er liefert dem Boden Stickstoff, Phosphor 
und Kalium und lässt sich sehr gut verteilen.
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Aktuelles aus dem  
Landratsamt

Winterhalbjahr 2026/2027 

Belegung der kreiseigenen 
Sporthallen durch Vereine 
und Gruppen
Der Landkreis Aschaffenburg stellt im Rahmen der Sport-
förderung gegen Kostenersatz nach der Entgeltregelung 
folgende kreiseigene Sportstätten den sporttreibenden 
Vereinen und Gruppen im Landkreis Aschaffenburg zur 
Verfügung, sofern jeweils eine geeignete Aufsichtsperson 
eingeteilt werden kann:

Edith-Stein-Schule, 
Staatl. Realschule

Eine Sporthalle

Hahnenkamm-Schule zur 
Lernförderung

Eine Sporthalle

Spessart-Gymnasium Drei Sporthallen

Drei Sporthallen

Ein Gymnastikraum

Ein Allwetterplatz

Die Belegung der Sporthallen wird für das am 15. Septem-
ber 2026 beginnende Winterhalbjahr neu geregelt. Der 
Benutzungszeitraum endet am 19. März 2027.

Interessierte Vereine und Gruppen werden gebeten bis 
spätestens 11. Juli 2026 ihre Belegungswünsche schrift-
lich dem Landratsamt Aschaffenburg (Postanschrift: 
Fachbereich 12.3, Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg oder 
E Mail: Sportstaettenvergabe@lra-ab.bayern.de) mitzutei-
len. Später eingehende Anträge können nur noch bedingt 
berücksichtigt werden.

Der Antrag ist vom Hauptverein für alle Abteilungen zu 
stellen und soll folgende Angaben enthalten:

1. Gewünschte Sporthalle mit Angabe der Schule
2. Gewünschter Wochentag und ersatzweiser Wochentag
3. Belegungszeit von ... bis ... Uhr
4. Sportart und Teilnehmerzahl
5. Teilnehmergruppen, z. B. Aktive, Schüler usw.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis zum 
12. Mai 2026 per E-Mail: veranstaltungen.fbe@Lra-ab.bay-
ern.de erforderlich.

Bitte Vorsicht 

Illegale Sammlung von     
Abfällen
Derzeit kommt es wieder vermehrt zu Meldungen aus der 
Bevölkerung über Flyer zur Bewerbung illegaler Straßen-
sammlungen von Abfällen. Dabei sollen Wertstoffe wie 
Altmetall, Kleidung oder Elektrogeräte sowie auch gefähr-
liche Abfälle gesammelt werden.

Es wird darauf hingewiesen, keinesfalls Wertstoffe für 
diese illegalen Sammlungen bereitzustellen. Wer sich dar-
an beteiligt, kann mit zur Verantwortung gezogen wer-
den, wenn diese Abfälle schlussendlich illegal abgelagert 
werden. Neben den dadurch entstehenden Umwelt- und 
Sicherheitsproblemen müssen diese Hinterlassenschaften 
dann auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt werden.

Private Firmen dürfen Wertstoffe und Abfälle im Land-
kreis nur dann sammeln, wenn sie ihre Sammlung beim 
Landratsamt angezeigt und dabei die schadlose und 
ordnungsgemäße Verwertung nachgewiesen haben. Ist 
die Sammlung nicht angezeigt, ist sie nicht legal. Generell 
untersagt sind zudem Sammlungen von gefährlichen Ab-
fällen wie beispielsweise Batterien, Elektrogeräten oder 
Fahrzeugen.

Nur die bei den Landkreissammlungen erfassten Wert-
stoffe kommen dem Müllgebührenhaushalt und damit 
den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute. Bei Bedarf sollte 
daher im eigenen Interesse die Wertstoff- und Sperrmüll-
abfuhr des Landkreises beauftragt werden. Nähere Infor-
mationen hierzu sind im Abfallkalender oder unter www.
abfallwirtschaft-ab.de zu finden.

• �Herbstlaub ist die Königsklasse unter den Mulchmate-
rialien. Es kann einfach auf den Beeten liegen bleiben 
oder dort verteilt werden. Laub sollte nicht auf der 
Wiese liegen bleiben, sonst gibt es dort einen Nährstof-
füberschuss. Als Überwinterungsquartier für Igel und 
Marienkäfer etwas Laub in einer Ecke zu einem Haufen 
rechen.  

• �Heckenschnitt können Sie vor dem Ausbringen als 
Mulch durch den Häcksler jagen oder händisch zerklei-
nern. Dadurch verrottet er schneller. 

• �Beikräuter wie Löwenzahn, Vogelmiere, Klee oder 
Gierschblätter: Stechen oder zupfen Sie die Beikräuter 
aus und lassen Sie diese um die Kulturpflanzen herum 
liegen. Nicht alle Wildkräuter entfernen, denn Wildbie-
nen u. Schmetterlinge sind darauf angewiesen.

Der BUND empfiehlt folgendes beim Mulchen zu beachten, 
damit keine unerwünschten Samen, Wurzeln oder Pilze 
ins Beet oder in den Garten gelangen: Bei Wurzelunkräu-
tern wie Giersch oder Quecke sollten Sie entweder die 
Wurzeln entfernen oder die Kräuter zuerst einige Tage in 
der Sonne trocknen lassen. Je gröber das Mulchmaterial ist, 
desto dicker sollte die Schicht sein. Bei feinem Material wie 
Rasenschnitt reicht eine circa drei Zentimeter hohe Mulch-
schicht. Bei ungehäckseltem, grobem Schnittgut kann das 
zehn bis 20 Zentimeter sein. Lassen Sie beim Mulchen von 
Bäumen und Sträuchern immer den Stamm frei. Dann 
können sich pilzliche Krankheitserreger nicht ansiedeln.
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vorschlagsfrist bis 12. september 2026

Landkreis-Ehrung für sport-
liche Erfolge
Bis Samstag, 12. September 2026, können Sportlerinnen 
und Sportler für die diesjährige Ehrung des Landkreises 
vorgeschlagen werden. Vereine, Sportverbände, Schu-
len und Rathäuser haben unter www.landkreis-aschaf-
fenburg.de/sportlerehrung die Möglichkeit, Vorschläge 
einzureichen.

Vorgeschlagen werden können Menschen mit folgenden 
Erfolgen:

- Sieg bei einer Landesmeisterschaft
- Sieg bei einer süddeutschen Meisterschaft
-  Treppchen-Platzierung bei einer deutschen, Europa- 

oder Weltmeisterschaft
- Erzielung eines nationalen Rekords
- Teilnahme in einer National- oder Olympiamannschaft

Für Pokalmeisterschaften ist keine Auszeichnung vor-
gesehen. Darüber hinaus ist aber die Ehrung von Schul-
mannschaften möglich, die eine Landesmeisterschaft für 
sich entscheiden konnten oder eine Treppchen-Platzie-
rung bei der deutschen Schulmeisterschaft belegt haben. 
Die Schule muss dabei eine landkreiseigene Schule sein 
oder ihren Sitz im Landkreis haben.

Die Auszeichnungsfeier für die gemeinsame Ehrung mit 
dem Bayerischen Landes-Sportverband - dem BLSV Sport-
kreis Aschaffenburg e. V. - ist für Freitag, 27. November 
2026, in Kleinostheim geplant.

verschiedenes

ehrenamtliche betreuende und bevollmäch-
tigte sowie vorsorgevollmacht 

Beratungstag in Alzenau
Der Betreuungsverein vom SkF e.V. Aschaffenburg bietet 
am Montag, 15. Juni 2026, von 10 bis 15 Uhr im Rathaus 
Alzenau einen Beratungstag für Personen an, die eine 
ehrenamtliche rechtliche Betreuung führen oder eine 
Vorsorgevollmacht ausführen.

Auch beantworten wir Fragen zur Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung oder Betreuungsverfügung.

Es können individuelle Fragen geklärt werden. Wir füh-
ren keine Rechtsberatung durch. Bitte melden Sie sich 
vorab an. Es besteht neben einem Termin in Aschaffen-
burg oder nach Rücksprache in Alzenau oder Miltenberg 
auch die Möglichkeit einer Telefonberatung. Gerne kann 
auch ein Alternativtermin vereinbart werden.

Anmeldung: Sozialdienst kath. Frauen e.V. Aschaffenburg, 
Erbsengasse 9, Aschaffenburg. Tel.: 06021 27806 oder 
E-Mail: betreuung@skf-aschaffenburg.de

bauarbeiten in den pfi ngstferien

Ersatzfahrplan der Kahl-
grundbahn
Während der bayerischen Pfingstferien wird die Bahn-
strecke zwischen Michelbach und Schöllkrippen fü r 
umfassende Sanierungsarbeiten im Bereich Strötzbach 
gesperrt.

Ab Samstag, 23. Mai 2026, bis einschließlich Sonntag, 7. 
Juni 2026, enden und starten die Zü ge der Kahlgrundbahn 
in Michelbach.

Zwischen Michelbach und Schöllkrippen wird ein Schien-
enersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weitere Details und den Erstzfahrplan finden Sie unter 
www.kvg-mobil.de.

Die Diagnose Parkinson bringt viele Herausforderungen mit sich –
umso wichtiger ist es, sich auszutauschen, Verständnis zu erfahren und
voneinander zu lernen. Genau dafür soll unsere Gruppe ein geschützter
Raum sein.

Für unser erstes Treffen habe ich mir bereits Gedanken gemacht und
eine Vorschlagsliste mit möglichen Themen ausgearbeitet. Diese soll
uns den Einstieg erleichtern und eine erste Orientierung bieten.
Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass auch Ihre persönlichen Fragen,
Erfahrungen und Wünsche ihren Platz finden.

Einladung für Betroffene, 
Angehörige und Interessierte

zum 1. Treffen der Parkinson-Selbsthilfegruppe Alzenau

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit
Ihnen diese Gruppe zu gestalten!
Simone Neumann

Datum:   Mi. 03.06.2026
                  anschließend jeden 1. Mittwoch im Monat

Uhrzeit:  17:00 Uhr

Ort:           Vereinsgaststätte Rother Strauch (Nebenraum), 
                   Prischoßstraße 57a, 63755 Alzenau
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Rathaus
Hanauer Str. 1, 63755 Alzenau
Tel.: 06023 502-115, E-Mail: info@alzenau.de

Erreichbarkeit Stadtverwaltung
Montag, Dienstag 	 8 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr
Mittwoch, Freitag	 8 bis 12 Uhr
Donnerstag 				   8 bis 12 Uhr, 14 bis 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Stadt-Info/Zugang zum Rathaus
Montag, Dienstag	 8 bis 17 Uhr
Mittwoch, Freitag	 8 bis 12 Uhr
Donnerstag 				   8 bis 17.30 Uhr

Stadt-Info/Zugang zum Rathaus sowie Passamt/Meldeamt
zusätzlich samstags (in den geraden Kalenderwochen):
10 bis 13 Uhr

Termine im Einwohnermelde- und Passamt und in der 
Bauaufsichtsbehörde buchen Sie bitte vorab online unter  
www.alzenau.de/terminbuchung.

Seniorenlotsin, Tel.: 06023 502-143
Dienstag: 13.30 bis 15.30 Uhr / Donnerstag: 9 bis 11 Uhr

Stadtbibliothek und Kulturforum
Aktuelle Infos unter www.stadtbibliothek-alzenau.de
Marktplatz 1, Tel.: 06023 502-850
E-Mail: stadtbibliothek@alzenau.de

Montag, Dienstag, Freitag  	 9 bis 17 Uhr
Donnerstag 					    9 bis 19 Uhr
Samstag 					     10 bis 13 Uhr

Musikschule
Marktplatz 1, Tel.: 06023 502-800
Montag bis Freitag  		  9 bis 13 Uhr
Aktuelle Infos unter www.musikschule-alzenau.de

Jugendzentrum Jump In
Mühlweg 16, 63755 Alzenau
Tel.: 06023 504-2852, Instagram: @jugendpflegealzenau

Schoolsoutcafé (Offener Treff für Alle ab 9 Jahren)
Dienstag, Donnerstag und Freitag	 13 bis 15 Uhr
Montag und Mittwoch             	 13 bis 16 Uhr

Jugendtreff (Offener Treff für Jugendliche ab 13 Jahren)
Dienstag und Freitag                	 17 bis 21 Uhr

Kidstreff (Offener Treff für Kids von 9 bis 12 Jahren)
Mittwoch                                  	 16 bis 19 Uhr

4All (Offener Treff für Alle ab 9 Jahren)

Donnerstag                                 	 15 bis 18 Uhr

Katholische Öffentliche Bücherei Albstadt
Am Schulplatz 3, Tel.: 06023 1742
Mittwoch 			   17 bis 18 Uhr
Sonntag (nach der Kirche) 	 10.15 bis 11.30 Uhr

Katholische Öffentliche Bücherei Hörstein
Alzenauer Straße 1, Tel.: 0157 34893042
Dienstag 			   18 bis 19.30 Uhr
Mittwoch 			   10 bis 11 Uhr
Freitag 				   15.30 bis 17.30 Uhr

Öffnungszeiten & Adressen

Finanzverwaltung
Stadtkämmerei 		  06023 502-310
Steuern und Gebühren 		 06023 502-320
Stadtkasse 			   06023 502-330
Liegenschaften 		  06023 502-340
Wohnungsbaugesellschaft 	 06023 502-350

Stadtwerke
Siemensstraße 2a 		  06023 502-700

Umwelt und Forsten
Brentanostraße 3 		  06023 502-900

Montags bis Freitag 		  8 bis 12 Uhr
Donnerstag 			   14 bis 17.30 Uhr

Recyclinghof 
Brentanostraße 4 		  06023 502-924

Öffnungszeiten  
Dienstag 			   14 bis 17 Uhr
Mittwoch			   9 bis 12 Uhr
Freitag 				    13 bis 17 Uhr
Samstag 			   9 bis 14 Uhr

Einwurfzeiten für Wertstoffcontainer
Nur werktags von 7 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten für Grünabfallsammelplätze
Seit 1. April 2026 gelten wieder verlängerte Öffnungszeiten an den 
Gartenabfallsammelplätzen der Stadt. Die Gartenabfälle können 
zu folgenden Zeiten angeliefert werden:

Stadtteil Sammelplatz Öffnungszeiten

Alzenau Prischoß Mo: 17 bis 19 Uhr
Fr: 16 bis 19 Uhr
Sa: 12 bis 17 Uhr

Michelbach
Wasserlos 

Albstadt
Hörstein
Kälberau

An der Kahltalhalle
Am Wäldchen 

Birkenhainer Halle
Am Friedhof
An der Pfingstweide

jeweils
Mi: 17 bis 19 Uhr
Sa: 12 bis 16 Uhr

jeweils
Mi: 17 bis 18 Uhr
Sa: 12 bis 15 Uhr

Es werden ausschließlich Gartenabfälle von Einwohnern der 
Stadt Alzenau angenommen. Erde, Kleintierstreu und Küchenab-
fälle werden nicht angenommen und müssen über die Biotonne 
entsorgt werden. Bitte liefern sie holzige Materialien, Laub und 
Grasschnitt getrennt an, da das holzige Material als Brennstoff 
genutzt werden kann.

Museum der Stadt Alzenau 
im Schlösschen Michelbach
Schloßstr. 13, Tel.: 06023 502-115
1. u. 3. Sonntag im Monat	 14 bis 17 Uhr

Planen und Bauen
Bauaufsicht			   		  06023 502-410
Städtebau			    		  06023 502-430
Untere Wasserbehörde 		  06023 502-440
Untere Denkmalschutzbehörde 	 06023 502-450

Erreichbarkeit: nach Vereinbarung und/oder 
Montag bis Freitag		  8 bis 12 Uhr
Donnerstag					     14 bis 17.30 Uhr

Baumanagement
Hochbau			    		  06023 502-510
Tiefbau				   06023 502-520
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Den aktuellen Ärztlichen Notdienst 
erreichen Sie unter der Rufnummer 
116117.

Der Notdienst beginnt morgens um 
8.30 Uhr in Bayern und um 9 Uhr in 
Hessen und endet 24 Stunden später. 
Während dieser Zeitspanne sind die 
betreffenden Apotheken ohne Unter-
brechung dienstbereit.

Hier finden Sie jeweils die nächstge-
legene Apotheke zur Stadt Alzenau. 
Weitere Notdienste können Sie on-
line bei der Bayerischen Landesapo-
thekenkammer unter www.blak.de/
notdienstsuche einsehen.

Apotheken-Notdienst  
vom 22. Mai 2026 bis 7. Juni 2026

Freitag, 22. Mai 2026
Forum Apotheke Am Freiheitsplatz 
11, 63450 Hanau, Tel.: 06181 24834

Samstag, 23. Mai 2026
Limes Apotheke, Limesstraße 8, 
63517 Rodenbach, Tel.: 06184 50635

Sonntag, 24. Mai 2026
Apotheke am Rathaus, Alzenauer 
Straße 30b, 63517 Rodenbach,
Tel.: 06184 50449

Montag, 25. Mai 2026
Marien-Apotheke, Hahnen-
kammstraße 19, 63791 Karlstein,
Tel.: 06188 990122

Dienstag, 26. Mai 2026
Spessart Apotheke, Karlstraße 3, 
63579 Freigericht, Tel.: 06055 2071

Mittwoch, 27. Mai 2026
Löwen-Apotheke, Alzenauer Straße 
3c, 63776 Mömbris, Tel.: 06029 994844

Donnerstag, 28. Mai 2026
Apotheke am Schlößchen, Schloßstra-
ße 26, 63755 Alzenau, Tel.: 06023 7272

Freitag, 29. Mai 2026
Apotheke am Heumarkt, Am Frankf-
urter Tor 1-3, 63450 Hanau,
Tel.: 06181 5072720

Samstag, 30. Mai 2026
Burg-Apotheke, Hanauer Straße 13 
1/2, 63755 Alzenau, Tel.: 06023 1578

Sonntag, 31. Mai 2026
Stadt Apotheke, Marktplatz 4, 63500 
Seligenstadt, Tel.: 06182 3308

Montag, 1. Juni 2026
Löwen-Apotheke, Alzenauer Straße 
3c, 63776 Mömbris, Tel.: 06029 994844

Dienstag, 2. Juni 2026
ADO Apotheke, In den Mühlgärten 61, 
63755 Alzenau, Tel.: 06023 5042880

Mittwoch, 3. Juni 2026
Liebig-Apotheke, Hanauer Landstra-
ße 19, 63796 Kahl, Tel.: 06188 917171

Donnerstag, 4. Juni 2026
Burg-Apotheke, Hanauer Straße 13 
1/2, 63755 Alzenau, Tel.: 06023 1578

Freitag, 5. Juni 2026
Apotheke am Schlosspark, Bezirksstra-
ße 30, 63755 Alzenau, Tel.: 06023 9173644

Samstag, 6. Juni 2026
Falken Apotheke, Am Rathaus 1, 
63526 Erlensee, Tel.: 06183 6650

Sonntag, 7. Juni 2026
Main Apotheke, Kahler Straße 25, 63538 
Großkrotzenburg, Tel.: 06186 2240

Gottesdienste & Kirchen
Katholische Gottesdienste für den Pastoralen Raum Alzenau – Untergliederung Alzenau

Verwaltungssitz und Koordinie-
rungsbüro des Pastoralen Raums 
Alzenau 

Verwaltungsbüro Pastoraler Raum 
Alzenau
(zuständig für Albstadt, Michelbach, 
Kälberau mit Wallfahrt, Alzenau, 
Hörstein, Wasserlos)
Alfred-Delp-Str. 4, 63755 Alzenau
Tel.: 06023 30077
Mo. bis Do. 9 bis 11 Uhr und Do. 15 bis 
17 Uhr.
Das zentrale Verwaltungsbüro ist 
barrierefrei und bequem mit dem  
Citybus zu erreichen (Haltestelle 
Busbahnhof). 
Kontaktstelle Albstadt, 
Am Schulplatz 3, Albstadt, 
Tel.: 06023 1742
Sprechstunde zur Messbestellung am 
1. Mittwoch im Monat: 17 bis 18 Uhr

Gemeinsame Mailadresse 
aller Pfarrbüros:
pr.alzenau@bistumwuerzburg.de

Kuratie Albstadt

Samstag, 23. Mai 2026:
14 Uhr Trauung

Sonntag, 24. Mai 2026:
9.30 Uhr Messfeier

Montag, 25. Mai 2026:
9.30 Uhr Messfeier

Sonntag, 31. Mai 2026:
9.30 Uhr Messfeier

Donnerstag, 4. Juni 2026:
9.30 Uhr Messfeier

Sonntag, 7. Juni 2026:
9.30 Uhr Messfeier

Pfarrei Alzenau 

Freitag, 22. Mai 2026:
9 Uhr Wort-Gottes-Feier - 
	 FRAUEN(T)RÄUME im MKH
15 Uhr Stille Anbetung des 
	 Allerheiligsten (bis 16 Uhr)

Sonntag, 24. Mai 2026:
10.30 Uhr Messfeier
17.45 Uhr Pfingstvesper
18.30 Uhr Messfeier

Montag, 25. Mai 2026:
10.30 Uhr Ökumenischer 
	 Gottesdienst im Generationenpark
18.30 Uhr Messfeier

Dienstag, 26. Mai 2026:
8.30 Uhr Messfeier

Donnerstag, 28. Mai 2026:
12 Uhr Musik zur Marktzeit
18.30 Uhr Messfeier

Freitag, 29. Mai 2026:
15 Uhr Stille Anbetung des 
	 Allerheiligsten (bis 16 Uhr)
15 Uhr Beichtgelegenheit 
	 (bei PV Dr. Napoleon Savariraj )
18.30 Uhr Messfeier 
	 an der Dreifaltigkeitskapelle 
	 (Schwedenstr.)

Sonntag, 31. Mai 2026:
10.30 Uhr Messfeier
18 Uhr Maiandacht 
	 mit eucharistischem Segen
18.30 Uhr Messfeier

Dienstag, 2. Juni 2026:
8.30 Uhr Messfeier
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Donnerstag, 4. Juni 2026:
8.30 Uhr Messfeier 
	 anschl. Fronleichnamsprozession
18.30 Uhr Messfeier
Freitag, 5. Juni 2026:
15 Uhr Stille Anbetung 
	 des Allerheiligsten (bis 16 Uhr)
Sonntag, 7. Juni 2026:
10.30 Uhr Messfeier
14 Uhr Tauffeier
18.30 Uhr Messfeier

Kapelle im Seniorenheim

Sonntag, 24. Mai 2026:
10 Uhr Wort-Gottes-Feier 
	 im Seniorenheim
Sonntag, 31. Mai 2026:
10 Uhr Wort-Gottes-Feier 
	 im Seniorenheim
Sonntag, 7. Juni 2026:
10 Uhr Wort-Gottes-Feier 
	 im Seniorenheim

Pfarrei Hörstein  

Sonntag, 24. Mai 2026:
10.30 Uhr Messfeier
Montag, 25. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier
Samstag, 30. Mai 2026:
18.30 Uhr Vorabendmesse
Montag, 1. Juni 2026:
18.30 Uhr Messfeier
Donnerstag, 4. Juni 2026:
9 Uhr Messfeier 
	 anschl. Fronleichnamsprozession
Sonntag, 7. Juni 2026:
9 Uhr Messfeier

Pfarrei Kälberau

Sonntag, 24. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier
Montag, 25. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier auf dem Dorfplatz
	  mit Kirchgang der FF Kälberau
Samstag, 30. Mai 2026:
18.30 Uhr Vorabendmesse
Dienstag, 2. Juni 2026:
18.30 Uhr Messfeier
Sonntag, 7. Juni 2026:
9 Uhr Messfeier

Pfarrei Michelbach

Freitag, 22. Mai 2026:
18.30 Uhr Messfeier
Samstag, 23. Mai 2026:
18.30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 31. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier
Freitag, 5. Juni 2026:
18.30 Uhr Messfeier, 
	� anschl. Aussetzung des Allerhei-

ligsten u. eucharistischem Segen
Samstag, 6. Juni 2026:
18.30 Uhr Vorabendmesse

Evangelische Gottesdienste

Evang.-Luth. Pfarramt
Wasserloser Str. 35
63755 Alzenau
Tel.: 06023 970660
Fax: 06023 970663
E-Mail: pfarramt.alzenau@elkb.de
http://www.alzenau-evangelisch.de

Freitag, 22. Mai 2026  
18.30 Uhr Lobpreisabend, 
	� Kirche Peter und Paul Alzenau (mit 

Pfarrer Matthias Hoffmann) 
	� Ein Abend mit neueren Lobpreis- 

und Worshipliedern. Singen, loben, 
Musik machen.   

Sonntag, 24. Mai 2026	
Pfingstsonntag  
10 Uhr Gottesdienst mit Abend- 
	� mahl (Pfr. Hoffmann), Kirche Peter 

und Paul Alzenau (mit Pfarrer 
Matthias Hoffmann)   

19 Uhr Anonyme Alkoholiker (AA), 
	� Dietrich-Bonhoeffer-Haus, kleiner 

Saal   
Montag, 25. Mai 2026	
Pfingstmontag  
10 Uhr Gottesdienst (Prädikantin 
	 Fuß), SeniorenWohnen Alzenau   
10.30 Uhr Ökumenischer Gottes- 
	� dienst im Bibelgarten, Generati-

onenpark Alzenau (mit Marion 
Perner)   

Sonntag, 31. Mai 2026	
Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst (Prädikant 
	� Kugler), Kirche Peter und Paul 

Alzenau (mit Prädikant Johann 
Kugler)   

19 Uhr Anonyme Alkoholiker (AA), 
	� Dietrich-Bonhoeffer-Haus, kleiner 

Saal   

Neuer Konfirmandenkurs beginnt
Wir laden Jugendliche im Alter von 
ca. 13/14 Jahren zum Konfirmanden-
kurs ein.
Konfirmation heißt sich selber ent-
scheiden als evangelischer Christ, 
evangelische Christin zu leben und 
dann den Segen Gottes für den wei-
teren Lebensweg zugesprochen zu 
bekommen.

Alle Informationen zum Kurs und 
die Anmeldung gibt es auf unserer 
Homepage 
www.alzenau-evangelisch.de
Wir freuen uns auf Euch!

Pfarrerin Kerstin Woudstra, 
Jugendreferentin Yvi Schüller

Pfarrei Wasserlos

Sonntag, 24. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier
14 Uhr Tauffeier
Mittwoch, 27. Mai 2026:
18.30 Uhr Messfeier
Sonntag, 31. Mai 2026:
9 Uhr Messfeier
Mittwoch, 3. Juni 2026:
18.30 Uhr Messfeier
Samstag, 6. Juni 2026:
18.30 Uhr Vorabendmesse
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Hinweis für Vereine

Liebe Vereinsvertreterinnen, liebe Vereinsvertreter, wir weisen Sie darauf hin, dass sobald in einem ihrer Beiträge 
ein Hinweis mit Erlösabsicht erscheint, müssen Sie in der gleichen Ausgabe des Mitteilungsblattes auch eine Anzeige 
schalten. Eine Preisliste erhalten Sie auf Anfrage bei der Druckerei Tübel. Diese übernimmt dann auch die kostenfreie 
Anzeigengestaltung.

Als Verein schicken Sie ihre Beiträge für „alzenau aktuell“ künftig direkt an die Druckerei Tübel,  
E-Mail: email@tuebel-druck.de.

Vereine

FC Bayern Alzenau
U 23 / II. Mannschaft:
Sonntag, 31. Mai 2026, 15 Uhr:
FC Bayern Alzenau – OSC Rosenhöhe

U 18 / A 2-Junioren:
Samstag, 30. Mai 2026, 19 Uhr:
FC Bayern Alzenau –
1. FC-TSG Königstein II

U 17 / B 1-Junioren: 
Samstag, 30. Mai 2026, 17.30 Uhr:
FC Bayern Alzenau – FV Biebrich 02

U 15 / C 1-Junioren: 
Samstag, 6. Juni 2026, 12 Uhr, 
Kunstrasenplatz in Hörstein:
FC Bayern Alzenau – TS Ober-Roden

U 14 / C 2-Junioren: 
Samstag, 30. Mai 2026, 15.15 Uhr, 
Kunstrasenplatz in Michelbach:
FC Bayern Alzenau –
Sportfreunde Oberau

Junioren(in)-Fußball-Som-
mer-Camp 2026
Hallo liebe Eltern! 
Ihr Kind hat Interesse an der Teil-
nahme an unserem nächsten Fuß-
ballcamp? Dann sind Sie hier genau 
richtig! Das nächste Feriencamp des 
FC Bayern Alzenau findet vom 3. bis 
5. August 2026 statt. Wir laden alle 
interessierten Mädchen und Jungen 
der Jahrgänge 2010-2020 ein, an un-
serem Camp teilzunehmen. Der Ver-
anstaltungsort ist wie gewohnt das 
städtische Sportzentrum in Alzenau 
an der Prischoßstraße. 
Sichern Sie sich rechtzeitig einen 
Platz für Ihr Kind, der Anmelde-
schluss ist am Sonntag, der 26. 
Juli 2026. Wer mehr über unsere 
Camp-Veranstaltung erfahren möch-
te, der kann sich gerne mit uns in 
Verbindung setzen:
fussballcamp@bayern-alzenau.de 
Die Anmeldung zum Camp erfolgt 
über diese e-mail-Adresse: https://
cfa-kickers.de/fussball-camp

Alte-Herren-Mannschaft (AH):
Unsere Abteilung freut sich über 
jeden interessierten Fußballer! 
Fühlen Sie sich eingeladen, den 
Trainings- und Spielbetrieb kennen-

zulernen, zu schnuppern und für 
uns als Spielerin oder Spieler aktiv 
zu werden. Die AH-Mannschaft trifft 
sich jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr 
zum Fußball-Training im städtischen 
Sportzentrum an der Prischoßhalle. 
Danach Treffen in der Vereinsgast-
stätte zum gemütlichen Beisammen-
sein bei Marija und Dragan Didovic!

ComputerClub Alzenau (CCA)

Ein besonderer Anlass rückt näher: 
Der im Jahr 2001 gegründete und 
derzeit gut 100 Mitglieder zählende 
ComputerClub Alzenau (CCA) begeht 
heuer sein 25-jähriges Bestehen. „Seit 
einem Vierteljahrhundert verbindet 
uns die Begeisterung für Technik, 
Innovation und gemeinsames Ler-
nen“, heißt es in der Einladung des 
Vorstands an alle Mitglieder, Freunde 
und Gäste.“Wir freuen uns darauf, 
diesen besonderen Meilenstein ge-
meinsam mit euch zu feiern.“

Gefeiert wird am Montag, 8. Juni 
2026, ab 17 Uhr im Weingut von Klaus 
und Andrea Gündling, dem „Goldber-
ghof“, in Michelbach. Alle Besucher 
können sich lt. Organisations-Team 
auf einen festlichen Abend mit fol-
gendem Programm freuen: Rückblick 
auf 25 Jahre Clubgeschichte, Ehren-
gäste aus dem Gründungsjahr, span-
nende Gespräche rund um Technik & 
Zukunft, kulinarische Köstlichkeiten 
und natürlich gute Gesellschaft.

Anmeldungen zur Teilnahme sind 
bis spätestens 23. Mai per E-Mail an 
jochneu@gmx.de oder telefonisch 
bei Jochen Neumann, Tel. 06023/4114, 
zu richten.Wer sich bereits bei der 
Mitgliederversammlung am 13. April 
angemeldet hat, ist schon registriert. 
Da der „Goldberghof“ anlässlich des 
Jubiläums eigens für uns öffnet, 
müssen wir die genaue Teilnehmer-
zahl angeben - die Anmeldungen 
sind daher verbindlich.

Obst- und Gartenbauverein 

Alzenau e.V.

Wild- und Gartenkräuter-Work-
shop mit Heidrun Gärtner im 
OGV-Kräutergarten
„Kräuter mit allen Sinnen erleben, 
bestimmen und verarbeiten“, lautete 
das Motto des Wild- und Gartenkräu-
ter-Workshops am Samstag, 9. Mai 
2026 im Kräutergarten des Obst- und 
Gartenbauverein Alzenau e.V. Der 
Schwerpunkt des Workshops lag 
diesmal nicht auf den Kräuterpflan-
zen selbst, sondern auf deren vielsei-
tigen Verwendung und Verarbeitung 
zu schmackhaften Speisen und 
geisthaltigen Getränken als auch zu 
wohlriechenden Düften, lindernden 
Tees und heilenden Salben.

Vereinsvorstand Herbert Sittinger 
begrüßte die zahlreichen Work-
shop-Teilnehmer und natürlich 
auch ganz herzlich die Referentin 
Heidrun Gärtner, Kräuterfachfrau 
aus Weibersbrunn im Spessart, die 
mit ihrem Kräuterwissen zu diesem 
Workshop in den OGV-Kräutergarten 
mit seinem reichhaltigen Fundus 
an Wild-, Heil- und Gartenkräutern 
gekommen war.

Zu Beginn stellte Heidrun Gärtner 
einige Kräuter, Gänseblümchen 
und Klee auf der Blumenwiese im 
OGV-Kräutergarten vor und erklärte 
den aufmerksam zuhörenden Teil-
nehmern anhand kleiner Geschich-
ten, warum z.B. manche Gänseblüm-
chen rosa gefärbt sind und dass die 
Blätter der Schafgarbe auch als die 
Augenbrauen der Aphrodite bezeich-
net werden. Auch erläuterte sie die 
Tageszeiten für Kräutersammlungen, 
z.B. dass Wildkräuter morgens erst 
ab ca. 10 Uhr, wenn der Morgentau 
abgetrocknet ist, gesammelt werden 
sollen und warum es bei Ringelblu-
me, Schafgarbe und Johanniskraut 
geboten ist, dies sogar erst um 12 Uhr 
mittags vorzunehmen.
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Anschließend wurden die Garten-
kräuter in den Kräuterbeeten be-
trachtet, insbesondere Thymian, 
Lavendel und Schnittlauch und die 
in den verschiedenen Kräutern vor-
kommenden Bitterstoffe besprochen. 
Gelblühende Kräuter sind gut für 
Leber und Niere und beim Weißdorn 
können die Blüten als Tee aufgebrüht 
und die Früchte zum Ansetzen von 
wohlschmeckenden Likören verwen-
det werden.  Anschaulich erläuterte 
Heidrun Gärtner an vielfältigen 
praktischen Beispielen wie man ver-
schiedene Kräuter auch spontan, bei-
spielsweise bei Insektenstichen oder 
Ringelblumen als heilsame Wundsal-
ben für stumpfe Verletzungen und 
Gänseblümchen bei Schnittverlet-
zungen und Schürfwunden, ver-
wenden kann, als auch die Herstel-
lung von Hydrolaten und was beim 
Trocknen von Kräutern in Bezug auf 
die Vermeidung von Schimmelpilzen 
zu beachten ist.

Danach teilten sich die Work-
shop-Teilnehmer in Gruppen auf und 
sammelten Kräuter für einen Salat 
und einen Kräuter-Dip sowie für 
die Herstellung von Salben. Daraus 
wurden unter Anleitung von Heidrun 
Gärtner durch die eifrig mithelfen-
den Kräuterfreunde ein Salat und ein 
Kräuter-Dip zubereitet und anschlie-
ßend bei angeregten Unterhaltungen 
an einem gedeckten Tisch verkostet 
und verspeist. Zum Abschluss dieses 
überaus interessanten und gelun-
genen Workshops konnten sich alle 
Teilnehmer noch in das Kräuter-
garten-Gästebuch des OGV Alzenau 
eintragen.

Als nächste Veranstaltungen im 
Kräutergarten des Obst- und Garten-
bauverein Alzenau kommt am Sams-
tag, 13. Juni 2026, das „Repair Cafe 
Alzenau on Tour“ zu Besuch und am 
Sonntag, 28. Juni 2026, findet der 
alljährliche Tag der offenen Garten-
tür mit Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen statt.

Anschaulich erläutert Heidrun 
Gärtner an praktischen Beispielen 
wie die im OGV-Kräutergarten viel-
fältig wachsenden Kräuter verwen-
det werden können

GHG Alzenau e.V.
Termin für unsere nächste (kleine)  
Vorstandssitzung
ist am Montag, 8. Juni 2026 - 19 Uhr in 
der „ Alten Post“ im Nebenzimmer!
Wir würden uns über Beteiligung in 
unserer Gesprächsrunde freuen.

Zonta Alzenau
Liebe in Zeiten des Widerstandes
Ein berührender, nachdenklicher 
Kinonachmittag – und zugleich ein 
intensiver Austausch: Im Filmtheater 
Casino wurde der Dokumentarfilm 
„Geschichte einer Liebe – Freya“ 
gezeigt, gefolgt von einem persönli-
chen Filmgespräch mit Regisseurin 
Antja Starost und Regisseur Hans 
Helmut Grotjahn. Eingeladen hatte 
das Filmtheater Casino zusammen 
mit dem Zonta Club Alzenau.
Der Film erzählt von Freya und Hel-
muth James von Moltke, von einer 
Liebe, die sich in Briefen verdichtet 
– und die im Widerstand gegen das 
NS-Regime ihre eigene Form von 
Standhaftigkeit findet. Doch was auf 
der Leinwand sichtbar wird, ist we-
niger das Historische als das Zeitlose: 
die Kraft von Beziehung, von Hal-
tung, von innerer Freiheit.
Schon in ihrer Einführung zeichnete 
die Präsidentin des Clubs, Isabell von 
Moltke, ein eindrückliches Bild der 
Frau, die im Zentrum des Films steht: 
Freya von Moltke – Juristin, Zeitzeu-
gin, wesentliche Mitgestalterin im 
Hintergrund des Kreisauer Kreises, 
dessen zentraler Kopf ihr Ehemann 
Helmuth James Graf von Moltke war. 
Für Freya von Moltke sei das Handeln 
im Widerstand nie Heldentum ge-
wesen, sondern eine innere Notwen-
digkeit – „man konnte nicht anders 
handeln, ohne sich selbst zu verlieren“. 
Wenn es gelingt, von dieser Haltung 
etwas weiterzugeben, dann sei das Ziel 
dieses gemeinsamen Filmerlebnisses 
erreicht, betonte die Clubpräsidentin.
Ein feinfühliges Gesamtkunstwerk 
gelang den Filmemachern mit die-
sem Film: Leise und eindringliche 
Bilder und die aus Briefen rekonstru-
ierten Gedanken der Protagonisten, 
denen Nina Hoss und Ulrich Matthes 
ihre Stimmen verliehen. Das Publi-
kum wurde berührt von ihrer Liebe 
und dem Mut, für die eigenen Werte 
einzustehen.
Im anschließenden Gespräch gab das 
Filmduo, das als prägende Stimmen 
des deutschen Dokumentarfilms 
gewürdigt wurde, Einblicke in die 
Arbeit, die geprägt ist von Nähe zu 
ihren Protagonisten und einem sen-
siblen Umgang mit Geschichte.

Das Publikum beteiligte sich engagiert 

und machte deutlich, wie sehr der 
Film zum Weiterdenken anregt. 

Vielleicht ist es genau das, was der 
Film anbietet: nicht Antworten, son-
dern eine Haltung. Keine fertigen Ur-
teile, sondern ein genaues Hinschauen. 

Festauschuss

2 Tage Sommerfest in Kälberau – 
Wer hilft mit?
Das Kälberauer Sommerfest am Sams-
tag, 11. Juli 2026 und Sonntag 12. Juli 
2026 bietet ein tolles Wochenende voller 
Begegnungen und Erlebnisse. Zum The-
ma „Zuversicht verleiht Flügel“ gibt es 
auf dem Parkplatz unterhalb der Wall-
fahrtskirche allerhand zu entdecken: 

Samstagabends startet ab 18.30 Uhr 
die Summer Night mit der Band 
swing church. Sonntags beginnt das 
Fest um 10.30 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst als Freiluftmesse, der vom 
Akkordeonorchester Alzenau musi-
kalisch gestaltet wird. Als besonde-
res Highlight kommen gegen 14.30 
Uhr die Hahnenkamm Alpakas zu 
Besuch. Ab 17 Uhr gibt es Live Musik 
der Band „Rooster Comb“. 

Unter dem Motto „viele Hände, 
schnelles Ende“ freut sich der 
Festausschuss über jede Unter-
stützung: egal ob Auf- oder Abbau, 
Thekendienst, Küchendienst oder 
Kuchen backen, jede Aufgabe ist 
wichtig. Sie können sich gerne in die 
in der Kirche aushängenden Dienst-
pläne eintragen oder telefonisch bei 
Monika Gerigk
(Tel.: 06023 7928) melden.
Im Voraus herzlichen Dank dafür! 

Für den Festausschuss
Regina Höfler

TV Wasserlos

Alle Ergebnisse finden sie auf der 
Turnierseite: http://turnier.tvw07.de/

Alle Spiele des TV Wasserlos finden 
sie im Internet immer aktuell unter: 
fussball.tvw07.de
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sv hörstein 1920 e.v.

Lust auf Badminton?
Für weitere Infos: 
michaelkleiner@gmx.net

Mittwoch,  19.30 bis 21.30 Uhr
Freitag,       19.30 bis 22 Uhr

Wo?
Räuschberghalle
Räuschbergstraße 5, 
63755 Alzenau

Wir freuen uns auf euch!

kath. öffentl. bücherei                       
in alzenau-hörstein

Treffpunkt Bücherei
Die KÖB Hörstein lädt wieder ein zu 
einem Vorlesenachmittag für
Senioren

ins Pfarrheim St. Martin am 3. Juni  
2026 ab 15 bis ca. 16.30 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos, über eine 
Spende für Kaff ee und Kuchen freut 
sich das Team der KÖB Hörstein“

st. bernadusverein hörstein

Einladung
zur Jahreshauptversammlung des 
St. Bernhardusverein Hörstein e.V.
am 24. Juni 2026 um 19.30 Uhr im 
Pfarrheim St. Martin

Tagesordnung:
1. Begrüßung, geistliches Wort
2.  Bericht der Vorstandschaft durch 

die Vorsitzenden
3.  Bericht der Kindergartenleitung 

Kinderarche
4.  Bericht des Elternbeirates  

Kinderarche
5. Jahresrechnung 2025
6. Haushaltsplan 2026
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Sonstiges

Wir freuen uns auf Sie!

Christian Tölle
1. Vorsitzender
St. Bernhardusverein Hörstein e.V.

Mainaschaff · Hauptstraße 204
(B8 Abf.-Strietwald) · Tel. 06021/41600
www.saga-raumausstattung.de

30%

20%

%
outdoor living

experte

MARKEN-MARKISEN-
ZU HERBSTPREISEN

Größte Sonnenschutz-Ausstellung aller führenden Marken:
WAREMA, Lewens, Glatz, Teba, JAB, Velux, Caravita, Aluxe Carports

Beratung auch zu Hause
Anruf genügt!

Gardinen · Bodenbeläge · Sonnenschutz

20%

20%
30%

Carports

Mainaschaff · Hauptstraße 204
(B8 Abf.-Strietwald) · Tel. 06021/41600
www.saga-raumausstattung.de

30%

20%

%
outdoor living

experte

MARKEN-MARKISEN-
ZU SONDERPREISEN

Größte Sonnenschutz-Ausstellung aller führenden Marken:
WAREMA, Lewens, Glatz, Teba, JAB, Velux, Caravita, Aluxe Carports

Beratung auch zu Hause
Anruf genügt!

Gardinen · Bodenbeläge · Sonnenschutz

20%

20%
30%

Carports

Mainaschaff · Hauptstraße 204
(B8 Abf.-Strietwald) · Tel. 06021/41600
www.saga-raumausstattung.de

30%

20%

%
outdoor living

experte

MARKEN-MARKISEN-
ZU WINTERPREISEN!

Größte Sonnenschutz-Ausstellung aller führenden Marken:
WAREMA, Lewens, Glatz, Teba, JAB, Velux, Caravita, Aluxe Carports

Beratung auch zu Hause
Anruf genügt!

Gardinen · Bodenbeläge · Sonnenschutz

20%

20%
30%

Carports




